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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1115/2008 DER KOMMISSION

vom 11. November 2008

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land­
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis­
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun­
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge­
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels­
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest­
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge­
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. November 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat.

Brüssel, den 11. November 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 AL 34,6
MA 56,3
MK 46,2
TR 89,1
ZZ 56,6

0707 00 05 JO 175,9
MA 30,8
TR 85,3
ZZ 97,3

0709 90 70 MA 62,9
TR 129,3
ZZ 96,1

0805 20 10 MA 83,7
ZZ 83,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

HR 21,1
MA 75,0
TR 83,5
ZZ 59,9

0805 50 10 MA 103,9
TR 100,1
ZA 88,0
ZZ 97,3

0806 10 10 BR 227,1
TR 122,8
US 241,5
ZA 197,4
ZZ 197,2

0808 10 80 AL 32,1
AR 75,0
CA 96,0
CL 64,2
MK 37,6
US 102,2
ZA 89,5
ZZ 70,9

0808 20 50 CN 53,6
TR 124,9
ZZ 89,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1116/2008 DER KOMMISSION

vom 11. November 2008

zur Eintragung bestimmter Bezeichnungen in das Verzeichnis der geschützten
Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben (Bœuf de Bazas (g.g.A.),

Kainuun rönttönen (g.g.A.))

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit­
tel (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 und in Anwen­
dung von Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
510/2006 wurden der Antrag Frankreichs auf Eintragung
der Bezeichnung „Bœuf de Bazas“ und der Antrag Finn­

lands auf Eintragung der Bezeichnung „Kainuun rönttö­
nen“ im Amtsblatt der Europäischen Union (2) veröffentlicht.

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, sind
diese Bezeichnungen einzutragen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang dieser Verordnung genannten Bezeichnungen
werden eingetragen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf­
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. November 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1. Für den menschlichen Verzehr bestimmte Agrarerzeugnisse gemäß Anhang I EG-Vertrag:

Klasse 1.1. Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse) frisch

FRANKREICH

Bœuf de Bazas (g.g.A.)

2. In Anhang I der Verordnung genannte Lebensmittel:

Klasse 2.4. Backwaren, feine Backwaren, Süßwaren oder Kleingebäck

FINNLAND

Kainuun rönttönen (g.g.A.)
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1117/2008 DER KOMMISSION

vom 11. November 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der Stützungsregelungen nach Titel IV
und IVa der Verordnung und der Verwendung von Stilllegungsflächen für die Erzeugung von

Rohstoffen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom
29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzah­
lungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit be­
stimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr.
2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr.
1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr.
1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG)
Nr. 2529/2001 (1), insbesondere auf Artikel 110b Absatz 2 und
Artikel 145 Buchstabe r zweiter Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 in der Fassung
der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates (2) wurde
die gekoppelte Unterstützung für Baumwolle entspre­
chend dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache
C-310/04 geregelt.

(2) Insbesondere sieht Titel IV Kapitel 10a der Verordnung
(EG) Nr. 1782/2003 die Möglichkeit vor, eine direkte
Beihilfe für die Baumwollerzeugung zu gewähren. Daher
müssen die entsprechenden Durchführungsvorschriften
der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission (3)
geändert werden.

(3) Gemäß Artikel 110b Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1782/2003 ist die Gewährung der Hektarbeihilfe für die
Betriebsinhaber an die Auflage geknüpft, die Baumwol­
lanbaufläche mit zugelassenen Sorten einzusäen und die
Baumwolle auf von den Mitgliedstaaten genehmigten Flä­
chen anzubauen. Daher sind die Kriterien für die Geneh­
migung der zur Baumwollerzeugung geeigneten Flächen
und die Zulassung der Sorten festzulegen.

(4) Um die Hektarbeihilfe für Baumwolle erhalten zu kön­
nen, müssen die Betriebsinhaber genehmigte Flächen ein­
säen. Es sollte ein Kriterium zur Definition der Begriffs
„Einsaat“ festgelegt werden. Eine Mindestpflanzdichte die­

ser Flächen, die von den Mitgliedstaaten unter Berück­
sichtigung der Boden- und Klimaverhältnisse sowie der
regionalen Besonderheiten festgesetzt wird, sollte ein ob­
jektives Kriterium sein, um festzustellen, ob die Einsaat
ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

(5) Die Mitgliedstaaten sollten Branchenverbände für die
Baumwollerzeugung auf der Grundlage objektiver Krite­
rien anerkennen, die sich auf ihre Größe und interne
Organisation beziehen. Bei der Festsetzung der Größe
eines Branchenverbands ist zu berücksichtigen, dass der
angeschlossene Entkörnungsbetrieb ausreichende Mengen
nicht entkörnter Baumwolle beziehen können muss.

(6) Um die Verwaltung der Beihilferegelung nicht zu er­
schweren, kann ein und derselbe Erzeuger nur einem
einzigen Branchenverband angehören. Aus demselben
Grund sollte der einem Branchenverband angeschlossene
Erzeuger, der sich zur Lieferung der von ihm erzeugten
Baumwolle verpflichtet, diese Baumwolle nur an einen
Entkörnungsbetrieb liefern, der Mitglied desselben Bran­
chenverbands ist.

(7) Im Rahmen der Beihilferegelung für Baumwolle müssen
die Mitgliedstaaten den Erzeugern bestimmte Angaben
zum Baumwollanbau wie die zugelassenen Sorten, die
objektiven Kriterien für die Genehmigung der Flächen
und die Mindestpflanzdichte mitteilen. Damit die Erzeu­
ger rechtzeitig informiert sind, sollte der Mitgliedstaat
ihnen diese Angaben vor einem bestimmten Zeitpunkt
mitteilen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 ist daher entspre­
chend zu ändern.

(9) Da die Vorschriften von Titel IV Kapitel 10a der Verord­
nung (EG) Nr. 1782/2003 ab dem 1. Januar 2009 gelten,
sollten die mit der vorliegenden Verordnung festgelegten
Durchführungsvorschriften ab demselben Zeitpunkt gel­
ten.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Direktzahlungen —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Kapitel 17a der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 erhält fol­
gende Fassung:

„KAPITEL 17a

KULTURSPEZIFISCHE ZAHLUNG FÜR BAUMWOLLE

Artikel 171a

Genehmigung des Baumwollanbaus auf landwirt-
schaftlichen Flächen

Die Mitgliedstaaten legen objektive Kriterien fest, anhand de­
ren Flächen für die kulturspezifische Zahlung für Baumwolle
gemäß Artikel 110a der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 in
Betracht kommen.

Diese Kriterien stützen sich auf eines oder mehrere der fol­
genden Elemente:

a) die Agrarwirtschaft der Gebiete, in denen die Baumwoll­
erzeugung von Bedeutung ist;

b) die für die betreffenden Flächen zu berücksichtigenden
Boden- und Klimaverhältnisse;

c) die Bewirtschaftung des für die Bewässerung zur Verfü­
gung stehenden Wassers;

d) die Fruchtfolgen und Anbautechniken, die zum Schutz
der Umwelt beitragen könnten.

Artikel 171aa

Zulassung der Sorten für die Aussaat

Die Mitgliedstaaten lassen die im „Gemeinsamen Sortenkata­
log für landwirtschaftliche Pflanzenarten“ eingetragenen Sor­
ten zu, die dem Marktbedarf entsprechen.

Artikel 171ab

Beihilfebedingungen

Die Flächen gelten als eingesät gemäß Artikel 110b Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003, wenn eine vom Mit­
gliedstaat unter Berücksichtigung der Boden- und Klimaver­
hältnisse sowie gegebenenfalls der regionalen Besonderheiten
festzusetzende Mindestpflanzdichte erreicht ist.

Artikel 171ac

Anbauverfahren

Die Mitgliedstaaten sind ermächtigt, besondere Vorschriften
für die zur Pflege und Ernte der Kulturen unter normalen

Wachstumsbedingungen erforderlichen Anbauverfahren fest­
zusetzen.

Artikel 171ad

Anerkennung der Branchenverbände

(1) Vor dem 31. Dezember jedes Jahres erkennen die Mit­
gliedstaaten für die Aussaat im folgenden Jahr auf Antrag
jeden Branchenverband der Baumwollerzeuger an, der die
folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) Er setzt sich zusammen aus Erzeugern mit einer Gesamt­
fläche, die der vom Mitgliedstaat festgesetzten Fläche von
mindestens 4 000 ha entspricht und den Zulassungskrite­
rien gemäß Artikel 171a genügt, und umfasst mindestens
einen Entkörnungsbetrieb;

b) er hat interne Funktionsvorschriften festgelegt, und zwar
insbesondere über die Beitrittsbedingungen und die Mit­
gliedsbeiträge im Einklang mit den einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Regelungen.

Für das Jahr 2009 erkennen die Mitgliedstaaten die Branchen­
verbände der Baumwollerzeuger jedoch bis zum 28. Februar
2009 an.

(2) Wird festgestellt, dass ein anerkannter Branchenver­
band die in Absatz 1 genannten Anerkennungsbedingungen
nicht einhält, so entzieht der Mitgliedstaat die Anerkennung,
sofern der mangelnden Einhaltung nicht binnen einer ange­
messenen Frist abgeholfen wird. Ist ein Entzug der Anerken­
nung vorgesehen, so teilt der Mitgliedstaat dies dem Bran­
chenverband unter Angabe der Gründe mit. Der Mitgliedstaat
ermöglicht es dem Branchenverband, innerhalb einer be­
stimmten Frist Stellung zu nehmen. Im Falle eines Entzugs
verhängt der Mitgliedstaat angemessene Sanktionen.

Betriebsinhaber, die einem anerkannten Branchenverband an­
gehören, dem nach Unterabsatz 1 die Anerkennung entzogen
worden ist, verlieren ihren Anspruch auf die Beihilfeerhöhung
nach Artikel 110e Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1782/2003.

Artikel 171ae

Verpflichtungen der Erzeuger

(1) Ein Erzeuger kann nicht Mitglied mehrerer Branchen­
verbände sein.

(2) Erzeuger, die einem Branchenverband angeschlossen
sind, sind verpflichtet, die von ihnen erzeugte Baumwolle
an einen Entkörnungsbetrieb zu liefern, der Mitglied dessel­
ben Branchenverbands ist.

(3) Die Mitgliedschaft der Erzeuger in einem anerkannten
Branchenverband muss auf freiwilliger Basis beruhen.
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Artikel 171af

Mitteilungen an die Erzeuger

(1) Die Mitgliedstaaten teilen den Baumwollerzeugern vor
dem 31. Januar des betreffenden Jahres Folgendes mit:

a) die zugelassenen Sorten; die Sorten, die nach diesem Zeit­
punkt gemäß Artikel 171aa zugelassen werden, sind den
Landwirten jedoch vor dem 15. März desselben Jahres
mitzuteilen;

b) die Kriterien für die Zulassung der Flächen;

c) die Mindestpflanzdichte für Baumwollpflanzen gemäß
Artikel 171ab;

d) die vorgeschriebenen Anbauverfahren.

(2) Wird die Zulassung einer Sorte entzogen, so teilen die
Mitgliedstaaten dies den Landwirten bis spätestens 31. Januar
im Hinblick auf die Aussaat im folgenden Jahr mit.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat.

Brüssel, den 11. November 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1118/2008 DER KOMMISSION

vom 11. November 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1075/2008 zur Festsetzung der ab dem 1. November 2008
im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag­
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt­
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur An­
wendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hin­
sichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (2), insbeson­
dere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die ab dem 1. November 2008 im Getreidesektor gel­
tenden Einfuhrzölle sind mit der Verordnung (EG) Nr.
1075/2008 der Kommission (3) festgesetzt worden.

(2) Da der berechnete Durchschnitt der Einfuhrzölle um
mehr als 5 EUR/t von dem festgesetzten Wert abweicht,
müssen die in der Verordnung (EG) Nr. 1075/2008 fest­
gesetzten Einfuhrzölle entsprechend angepasst werden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1075/2008 ist daher entspre­
chend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 1075/2008
erhalten die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts­
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 12. November 2008.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat.

Brüssel, den 11. November 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG I

Ab dem 12. November 2008 für die Erzeugnisse gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1234/2007 geltende Einfuhrzölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (1)
(EUR/t)

1001 10 00 HARTWEIZEN hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 0,00

1001 90 91 WEICHWEIZEN, zur Aussaat 0,00

ex 1001 90 99 WEICHWEIZEN hoher Qualität, anderer als zur Aussaat 0,00

1002 00 00 ROGGEN 28,01

1005 10 90 MAIS, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 8,12

1005 90 00 MAIS, anderer als zur Aussaat (2) 8,12

1007 00 90 KÖRNER-SORGHUM, zur Aussaat, anderer als
Hybrid-Körner-Sorghum

28,01

(1) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der Zoll ermäßigt werden um

— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder

— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Dänemark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finnland, Schweden, im Vereinigten
Königreich oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen wird.

(2) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile für die Zölle in Anhang I

31.10.2008-10.11.2008

1. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:

(EUR/t)

Weichweizen (1) Mais Hartweizen
hoher Qualität

Hartweizen
mittlerer
Qualität (2)

Hartweizen
niederer

Qualität (3)
Gerste

Börsennotierungen Minnéapolis Chicago — — — —

Notierung 192,55 120,48 — — — —

FOB-Preis USA — — 237,49 227,49 207,49 116,94

Golf-Prämie — 16,03 — — — —

Prämie/Große Seen 14,92 — — — — —

(1) Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(2) Negative Prämie von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(3) Negative Prämie von 30 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).

2. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum:

Frachtkosten: Golf von Mexiko–Rotterdam: 13,10 EUR/t

Frachtkosten: Große Seen–Rotterdam: 12,79 EUR/t
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 24. Oktober 2008

zur Anpassung der Tagegelder der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
sowie der Stellvertreter

(2008/845/EG, Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 258 Unterabsatz 4,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom­
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 166 Unterabsatz 4,

auf Antrag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
vom 9. September 2008,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Beträge der Tagegelder der Mitglieder des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie der Stellvertreter, die
durch den Beschluss 81/121/EWG (1) festgelegt wurden, sollten
angepasst werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 2 des Beschlusses 81/121/EWG erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Das Tagegeld je Reisetag beträgt

— 145 EUR für die Mitglieder und die Stellvertreter.

(2) Das Tagegeld je Sitzungstag beträgt

— 233 EUR für die Mitglieder und die Stellvertreter.

(3) Weist der Anspruchsberechtigte nach, dass er Aus­
gaben für eine Übernachtung am Arbeitsort hatte, so erhält
er ein zusätzliches Tagegeld von 34 EUR.“

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am 24. Oktober 2008 wirksam.

Geschehen zu Luxemburg am 24. Oktober 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

M. ALLIOT-MARIE
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BESCHLUSS DES RATES

vom 4. November 2008

zur Ernennung eines italienischen Mitglieds des Ausschusses der Regionen

(2008/846/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 263,

auf Vorschlag der italienischen Regierung,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 24. Januar 2006 den Beschluss
2006/116/EG zur Ernennung der Mitglieder des Aus­
schusses der Regionen und ihrer Stellvertreter für den
Zeitraum vom 26. Januar 2006 bis zum 25. Januar
2010 (1) angenommen.

(2) Nach Ablauf des Mandats von Herrn Fabio GAVA ist der
Sitz eines Mitglieds im Ausschuss der Regionen frei
geworden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Zum Mitglied im Ausschuss der Regionen wird für die verblei­
bende Amtszeit, d. h. bis zum 25. Januar 2010, ernannt:

Frau Maria Luisa COPPOLA, Consigliere regionale — Assessore,
Regione Veneto.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 4. November 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
C. LAGARDE
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BESCHLUSS DES RATES

vom 4. November 2008

über die Förderfähigkeit zentralasiatischer Länder im Rahmen des Beschlusses 2006/1016/EG über
eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus

Darlehen und Darlehensgarantien für Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft

(2008/847/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 181a,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 2 des Beschlusses 2006/1016/EG (1) ent­
scheidet der Rat in jedem Einzelfall nach dem Verfahren
des Artikels 181a Absatz 2 EG-Vertrag, ob die in
Anhang I dieses Beschlusses aufgeführten und mit einem
Stern („*“) gekennzeichneten Länder sowie andere nicht
in Anhang I genannte Länder für eine durch eine
Gemeinschaftsgarantie abgesicherte Finanzierung der
Europäischen Investitionsbank (EIB) in Frage kommen.

(2) In Anhang I zum Beschluss 2006/1016/EG sind bei den
mit einem * gekennzeichneten Ländern fünf zentralasia­
tische Länder, nämlich Kasachstan, Kirgisistan, Tadschi­
kistan, Turkmenistan und Usbekistan, aufgeführt.

(3) In der vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 21.
und 22. Juni 2007 angenommenen EU-Strategie für eine
neue Partnerschaft mit Zentralasien wird betont, dass die
EIB bei der Finanzierung von Projekten in Zentralasien,
die für die EU von Interesse sind, eine wichtige Rolle
spielen sollte.

(4) Da sich die gesamtwirtschaftliche Lage der zentralasiati­
schen Länder, insbesondere hinsichtlich der Außenfinan­
zen und der Tragfähigkeit des Schuldenstands, in den
vergangenen Jahren infolge eines kräftigen Wirtschafts­
wachstums und einer umsichtigen makroökonomischen
Politik verbessert hat, sollte diesen Ländern der Zugang
zu einer EIB-Finanzierung eröffnet werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbe­
kistan sind im Rahmen der durch eine Gemeinschaftsgarantie
abgesicherten EIB-Finanzierung gemäß dem Beschluss
2006/1016/EG förderfähig.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am dritten Tag nach seiner Veröffentli­
chung im Amtsblatt der Europäischen Union wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 4. November 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
C. LAGARDE
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 16. Juli 2008

über die staatliche Beihilfe C 14/07 (ex NN 15/07), die Italien zugunsten von NGP/SIMPE gewährt
hat

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 3528)

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/848/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2 Unterab­
satz 1,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts­
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a,

nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung (1) gemäß den
vorgenannten Artikeln und unter Berücksichtigung ihrer Stel­
lungnahmen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. VERFAHREN

(1) Am 14. Juli 2006 meldete Italien sein Vorhaben an, dem
Unternehmen NGP S.p.A. (im Folgenden „NGP“) eine
Umstrukturierungsbeihilfe zu gewähren. Die Anhänge,
die in der Anmeldung fehlten, wurden mit Schreiben
vom 28. Juli 2006 übermittelt. Die Kommission hatte
zuvor drei Beschwerden erhalten, denen zufolge die Bei­
hilfe, die Italien NGP zu gewähren beabsichtigte, nacht­
eilige Auswirkungen auf den Markt für synthetische
Spinnfasern hätte.

(2) Die Kommission ersuchte mit Schreiben vom 22. August
2006 um ergänzende Informationen, die Italien mit
Schreiben vom 14. Dezember 2006 übermittelte. Mit
Schreiben vom 12. Februar 2007 forderte die Kommis­
sion weitere Angaben an, die Italien mit Schreiben vom
7. März 2007, das am 8. März bei der Kommission
registriert wurde, vorlegte.

(3) Mit Schreiben vom 10. Mai 2007 setzte die Kommission
Italien von ihrer Entscheidung in Kenntnis, wegen dieser
Beihilfe das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Ver­
trag einzuleiten.

(4) Mit Schreiben vom 16. Juli 2007 übermittelte Italien
seine Stellungnahme im Zuge des vorgenannten Verfah­
rens. Die Kommission forderte mit Schreiben vom
25. Oktober 2007 ergänzende Informationen an, die Ita­
lien mit Schreiben vom 23. November 2007 übermit­
telte. Am 13. Dezember 2007 kamen Vertreter Italiens
und der zuständigen Dienststellen der Kommission zu­
sammen. Die Kommission forderte mit Schreiben vom
8. Februar 2008 erneut ergänzende Auskünfte an; Italien
antwortete mit Schreiben vom 25. Februar 2008. Italien
übermittelte eine weitere endgültige Stellungnahme mit
E-Mail vom 22. Mai 2008.

(5) Die Entscheidung der Kommission über die Verfahrens­
einleitung wurde im Amtsblatt der Europäischen Union ver­
öffentlicht (2). Die Kommission forderte die Beteiligten
zur Stellungnahme auf.

(6) Die Kommission erhielt diesbezügliche Stellungnahmen
von den Beteiligten. Diese Stellungnahmen wurden Italien
übermittelt, und Italien wurde Gelegenheit gegeben,
hierzu Anmerkungen zu machen, die mit Schreiben
vom 21. September 2007 bei der Kommission eingingen.

2. BESCHREIBUNG

2.1. Beihilfeempfänger

(7) Laut Anmeldung wird die Beihilfe NGP gewährt, einem
Unternehmen mit Sitz in Acerra in der Region Kampa­
nien. NGP wurde im Februar 2003 durch Auslagerung
der Produktion von Polyesterpolymeren (Polymerisation)
aus dem Unternehmen Montefibre gegründet, das eben­
falls in Acerra ansässig ist und Polyesterfasern herstellt.
Polyesterpolymere sind ein Zwischenprodukt, das unter
anderem zur Herstellung von Polyesterfasern verwendet
wird.
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(8) Das Anlagevermögen von NGP umfasst zwei Produk­
tionsanlagen und eine Wärmekraftanlage, einige Neben­
anlagen und ein Forschungszentrum. In der ersten Pro­
duktionsanlage wurde das Zwischenprodukt Dimethylte­
rephtalat (DMT) hergestellt. DMT war der Ausgangsstoff
für die zweite Produktionsanlage, die Polymerisationsan­
lage, mit der zum einen Flüssigpolymere für die Produk­
tionsanlage von Montefibre und zum anderen Polymer­
granulat für den freien Markt hergestellt wurden.

(9) Die Polymerisationsanlage umfasste die beiden Produk­
tionslinien CP1, CP2 und die 2003 eingerichtete Produk­
tionslinie CP3. Italien hatte Regionalbeihilfen in Höhe
von 13,7 Mio. EUR für die Investitionen in die Polyme­
risationsanlage CP3 gewährt. Die Beihilfen wurden auf
der Grundlage einer von der Kommission genehmigten
Regionalbeihilferegelung gewährt (3).

2.2. Die finanziellen Schwierigkeiten von NGP

(10) NGP ist bereits seit seiner Gründung aus verschiedenen
Gründen mit Schwierigkeiten konfrontiert. 2003 musste
die Produktion ausgesetzt werden, weil das Kühlsystem
zusammenbrach. Der schadhafte Teil der Anlage wurde
zwar provisorisch ersetzt, aber die Produktionsanlage ist
nicht uneingeschränkt operationell. Weiter verschlechtert
hat sich die Lage von NGP durch den starken Preisdruck
infolge der Schwäche des US-Dollars, aufgrund derer die
Hersteller außerhalb der Euro-Zone bessere Preise anbie­
ten können.

(11) Außerdem waren die DMT-Produktionskosten weitge­
hend Fixkosten, auf die das Produktionsvolumen keinen
Einfluss hat. Infolge der rückläufigen Absatzmengen bei
Granulat und Flüssigpolymeren wurde auch die DMT-
Produktion gedrosselt. Der Produktionsrückgang führte
jedoch nur zu einer geringen Abnahme der Gesamtkos­
ten, weil der Anteil der Fixkosten so hoch ist. Die Stück­
kosten der DMT-Produktion hingegen stiegen folglich er­
heblich.

(12) NGP verzeichnete 2003, dem letzten Jahr mit uneinge­
schränkter Produktion, Verluste in Höhe von 29,68 Mio.
EUR und 2004 Verluste in Höhe von 17,87 Mio. EUR.
Im Jahr 2005 verzeichnete das Unternehmen zwar Ge­
winne von 5,27 Mio. EUR, die aber hauptsächlich auf
außergewöhnliche Einnahmen zurückzuführen waren.

2.3. Der Umstrukturierungsplan

(13) Im Januar 2004 beschloss die Unternehmensführung, die
Produktionstätigkeit aufzugeben und die vorhandenen
Anlagen zu konvertieren. Im Interesse einer flexibleren

Kostenstruktur sollte die Polymerisationsanlage von DMT,
das das Unternehmen selbst herstellte, auf einen anderen
Ausgangsstoff, reine Terephthalsäure (PTA), umgestellt
werden. Für diese Umstellung auf einen anderen Aus­
gangsstoff wurden weitere 22 Mio. EUR veranschlagt.
Da NGP nicht über ausreichende finanzielle Mittel ver­
fügte, hätte das Unternehmen diese Investition nicht tä­
tigen können.

(14) Im Mai 2004 unterzeichneten verschiedene Behörden,
Montefibre, NGP und andere Unternehmen ein Protokoll
(Protocollo di Intesa), dem zufolge die bisherigen Investitio­
nen in die Anlage CP3 nicht verloren gegeben, sondern
um die letzte Tranche ergänzt werden sollten.

(15) Im Juli 2005 schlossen nationale und regionale Behörden
sowie NGP, Montefibre und Edison (ein weiteres Unter­
nehmen mit Sitz in Acerra) eine Vereinbarung (Accordo di
Programma) ab, die das Unternehmen NGP und andere
Tätigkeiten am Standort Acerra zum Gegenstand hatte.
Die wichtigsten Punkte dieser Vereinbarung über NGP
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(16) Gründung eines neuen Unternehmens, SIMPE S.p.A., im
Juli 2005 mit NGP als Hauptanteilseigner sowie Monte­
fibre und der italienischen Entwicklungsagentur Sviluppo
Italia als Minderheitsaktionären (19,1 % bzw. 9,8 % des
Gesellschaftskapitals). SIMPE sollte die Polymerisations­
sparte von NGP (Produktionsanlagen und das einschlä­
gige Anlagevermögen) und einen Teil der Mitarbeiter
übernehmen. NGP sollte lediglich weiterhin die Vorleis­
tungen bereitstellen (4);

(17) Stilllegung der DMT-Anlage und Durchführung der ge­
planten Investitionen durch das neue Unternehmen
SIMPE in die Produktionslinie CP3 zwecks Umstellung
vom selbst hergestellten DMT auf den neuen Ausgangs­
stoff PTA, der extern bezogen werden sollte (5);

(18) Gewährung staatlicher Fördermittel von insgesamt 20,87
Mio. EUR zur Stützung der Investitionen zwecks Umstel­
lung auf den neuen Ausgangsstoff. Diese Fördermaßnah­
men werden im Folgenden beleuchtet.
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2.4. Die finanzielle Förderung

(19) Im Rahmen der ersten Maßnahme wurden insgesamt
10,75 Mio. EUR gewährt, davon 5 Mio. EUR von der
Region Kampanien und der Rest vom Industrieministe­
rium. Die Maßnahme wurde am 18. Mai 2006 bewilligt.

(20) Bei der zweiten Maßnahme handelt es sich um ein vom
Industrieministerium eingeräumtes zinsvergünstigtes Dar­
lehen von 6,523 Mio. EUR, bei dem der vergünstigte
Zinssatz 36 % des Referenzsatzes betrug. Das Darlehen
wurde am 18. Mai 2006 bewilligt.

(21) Bei der dritten Maßnahme handelt es sich um eine be­
fristete Beteiligung von Sviluppo Italia am Risikokapital
von SIMPE im Umfang von 3,6 Mio. EUR (9,8 % des
Gesellschaftskapitals). Die Beteiligung wurde am 5. Mai
2006 durchgeführt. Die beiden anderen Aktionäre von
SIMPE (NGP und Montefibre) wurden verpflichtet, die
Anteile von Sviluppo Italia innerhalb von drei bis fünf
Jahren zum Nennwert zuzüglich Zinsen auf der Grund­
lage des amtlichen Referenzsatzes für mittel- bis langfris­
tige Transaktionen zuzüglich mindestens 2 Prozentpunk­
ten zu erwerben.

(22) Alle drei Maßnahmen wurden SIMPE gewährt.

2.5. Neue Entwicklungen

(23) Im Februar 2007 erwarb das spanische multinationale
Chemieunternehmen La Seda de Barcelona die SIMPE-An­
teile von Montefibre und investierte weitere 20,7 Mio.
EUR in das Unternehmen, so dass es mit 50,1 % zum
Mehrheitsaktionär wurde. Die anderen Aktionäre von
SIMPE sind NGP mit 43,6 % und Sviluppo Italia mit
6,3 %.

(24) Nach der Übernahme von SIMPE durch La Seda de Barce­
lona wurde auch der ursprüngliche Umstrukturierungs­
plan geändert. Während der im Juli 2005 vereinbarte
Plan (siehe oben) noch vorsah, dass SIMPE die Tätigkeit
von NGP fortsetzen würde, die im Wesentlichen in der
Produktion von Polymeren für Textilanwendungen be­
stand, soll SIMPE nun hauptsächlich Polymere für den
Markt für Polyethylenterephthalat (PET) herstellen, da La
Seda de Barcelona einer der größten Hersteller dieses
Kunststoffes in der EU ist.

3. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES FÖRMLICHEN
PRÜFVERFAHRENS

3.1. Umstrukturierungsbeihilfen

(25) Italien hat die Beihilfen auf der Grundlage der Leitlinien
der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und

Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
angemeldet (6). Die Kommission verlieh in der Entschei­
dung über die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens
ihren Zweifeln Ausdruck, dass die in diesen Leitlinien
festgelegten Voraussetzungen erfüllt seien.

(26) Die Kommission hegte Zweifel in Bezug auf den tatsäch­
lichen Beihilfeempfänger und dessen Förderfähigkeit. In
der Anmeldung hatte Italien angegeben, dass NGP der
Beihilfeempfänger ist. Die drei Fördermaßnahmen wur­
den jedoch dem neu gegründeten Unternehmen SIMPE
gewährt, dem gemäß Nummer 12 der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten
aber keine Umstrukturierungsbeihilfe gewährt werden
durfte. Die Kommission bezweifelte daher, dass NGP
und SIMPE als Unternehmensgruppe Beihilfen gewährt
werden durften. SIMPE war von NGP im Zuge der Um­
strukturierung der Polymerisationsanlagen gegründet
worden, für die die in Rede stehenden Maßnahmen ge­
währt wurden. NGP war hingegen kein neu gegründetes
Unternehmen im Sinne der Leitlinien und zudem offen­
bar ein Unternehmen in Schwierigkeiten und kam somit
für eine Umstrukturierungsbeihilfe in Betracht.

(27) Aber selbst wenn NGP und SIMPE als eine förderfähige
Unternehmensgruppe angesehen werden könnten, beste­
hen nach Auffassung der Kommission Zweifel hinsicht­
lich der anderen in den Leitlinien festgelegten Vorausset­
zungen. So hatte Italien weder für SIMPE noch für NGP
einen Umstrukturierungsplan vorgelegt, der allen Krite­
rien in Abschnitt 3.2.2 der Leitlinien entsprach. Was
SIMPE betraf, beinhaltete der von Italien vorgelegte Ge­
schäftsplan weder eine detaillierte Marktstudie noch eine
Analyse der Stärken und Schwächen des Unternehmens.
Die Kommission stellte jedoch fest, dass SIMPE in der
Zwischenzeit an ein anderes Unternehmen veräußert
worden war und dass sie die Folgen dieser Transaktion
zum damaligen Zeitpunkt nicht beurteilen konnte. Für
NGP hatte Italien weder Angaben zu den Kosten der
geplanten Umstrukturierung noch Einzelheiten zu deren
Finanzierung unterbreitet. Auf der Grundlage der verfüg­
baren Informationen hegte die Kommission Zweifel da­
ran, dass das Kriterium der Wiederherstellung der Renta­
bilität erfüllt war.

(28) Italien hatte auch weder für SIMPE noch für NGP Aus­
gleichsmaßnahmen vorgeschlagen, und folglich befürch­
tete die Kommission, dass das Kriterium der Vorbeugung
einer übermäßigen Wettbewerbsverzerrung nicht erfüllt
war. Der Kommission lagen auch keine Informationen
über die Gesamtkosten der Umstrukturierung und den
Eigenbeitrag des Beihilfeempfängers vor, die sie für die
Feststellung benötigt, ob sich die Beihilfe, wie in den
Leitlinien vorgeschrieben, auf das erforderliche Mindest­
maß beschränkt.
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(29) Italien hatte die von Sviluppo Italia gewährte Förderung
zunächst als Beihilfe angemeldet, anschließend aber er­
klärt, sie sei marktkonform und stelle keine Beihilfe
dar. Die Kommission hegte jedoch Zweifel an diesem
Vorbringen.

3.2. Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung

(30) Die Kommission untersuchte außerdem, ob die Maß­
nahme gemäß den Leitlinien für Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung (7) mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
ist. SIMPE hat seinen Sitz in einem Fördergebiet im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag, für das
eine Beihilfehöchstintensität von 35 % Nettosubventions­
äquivalent (NSÄ) der förderfähigen Investitionen gilt. Die
in Rede stehenden Maßnahmen wurden gewährt, damit
SIMPE die geplanten Investitionen in die Produktionslinie
CP3 tätigen konnte. Der Kommission lagen allerdings
keine Informationen vor, anhand derer sie hätte feststel­
len können, ob die Kosten für die Investitionen in die
Produktionslinie CP3 für eine Regionalbeihilfe in Betracht
kamen und ob die Beihilfehöchstintensität von 35 % ein­
gehalten worden war.

4. STELLUNGNAHME ITALIENS

(31) In Bezug auf die Beihilfemaßnahmen bekräftigte Italien,
dass die befristete Beteiligung von Sviluppo Italia am Ka­
pital von SIMPE keine staatliche Beihilfe darstelle, weil sie
dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Ka­
pitalgebers entspreche. Italien erklärte, die beiden anderen
Aktionäre von SIMPE (NGP und La Seda de Barcelona)
seien verpflichtet worden, die Anteile von Sviluppo Italia
innerhalb von drei bis fünf Jahren zum Nennwert zuzüg­
lich Zinsen auf der Grundlage des amtlichen Referenzsat­
zes für mittel- bis langfristige Transaktionen zuzüglich
mindestens 2 Prozentpunkten zu erwerben. Zudem bürgt
NGP mit seinen Immobilien für die Erfüllung dieser
Pflicht. Nach Auffassung Italiens hätte jeder beliebige pri­
vate Investor angesichts einer solchen garantierten Kapi­
talrendite die entsprechenden Investitionen getätigt.

(32) Italien gab ferner an, dass die beiden anderen Maßnah­
men SIMPE auf der Grundlage einer von der Kommission
genehmigten nationalen Beihilferegelung nach dem Ge­
setz Nr. 181/89 (N 214/2003) (8) gewährt wurden und
dass sowohl die förderfähigen Kosten als auch die Beihil­
feintensität mit dieser Regelung, die eine Obergrenze für
Regionalbeihilfen von 35 % (NSÄ) vorsieht, in Einklang
standen. Italien macht geltend, dass die Beihilfe daher,
obwohl sie als Umstrukturierungsbeihilfe für NGP ange­
meldet worden war, als SIMPE auf der Grundlage jener
Regelung gewährte Regionalbeihilfe angesehen werden
könne.

Der neue Umstrukturierungsplan

(33) Italien hat geltend gemacht, dass, falls die Kommission
die Auffassung, dass die Beihilfe unter die Regelung N
214/2003 falle, nicht teile, sie die Beihilfe als Umstruk­
turierungsbeihilfe und damit als mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erachten müsse.

(34) Italien zufolge handelt es sich bei dem Beihilfeempfänger
um NGP, das als Unternehmen in Schwierigkeiten ange­
sehen werden könne.

(35) Ferner legte Italien sowohl für NGP als auch für SIMPE
einen geänderten Umstrukturierungsplan vor, der der
neuen Strategie von La Seda de Barcelona Rechnung trägt.

(36) Wie bereits dargelegt, wird SIMPE nach diesem Plan in
der Produktionslinie CP3 hauptsächlich Polyesterpoly­
mere für den PET-Markt herstellen. Italien legte eine
Marktstudie vor, aus der hervorgeht, dass der Markt für
Verpackungsmaterial aus Kunststoff kontinuierlich expan­
diert und die Nachfrage jährlich um rund 7 % steigt (9).
Außerdem wird SIMPE auch in Zukunft in den Produk­
tionslinien CP1 und CP2 Polyesterpolymere für Fidion
herstellen, ein Unternehmen, dem Montefibre seine Poly­
esterfaserproduktion übertragen hat.

(37) NGP wird weiterhin Versorgungs- und andere Dienste z.
B. für die Bereiche Forschung, Labor und Abwasserauf­
bereitung für die Industrieunternehmen in Acerra erbrin­
gen, aber jegliche Produktionstätigkeit einstellen. Das Un­
ternehmen würde 54 seiner ursprünglich 270 Mitarbeiter
weiterbeschäftigen und 76 zu SIMPE transferieren.

(38) Nach dem neuen Umstrukturierungsplan investiert NGP
8,5 Mio. EUR in die Modernisierung der Versorgungs­
infrastrukturen. SIMPE hingegen wird Investitionen im
Umfang von 40,4 Mio. EUR tätigen, davon 22 Mio.
EUR in die Umstellung der Produktionslinie CP3 auf
den neuen Ausgangsstoff (PTA), wie bereits im ursprün­
glichen Plan vorgesehen, und den Rest in die Entwicklung
eines neuen Postpolymerisationsprozesses, der zur Ab­
rundung des PET-Produktionszyklus erforderlich ist, so­
wie in die Umstellung auch der Linien CP1 und CP2 auf
PTA.

(39) Italien übermittelte eine Tabelle, in der die Umstrukturie­
rungskosten und Finanzierungsquellen für NGP und
SIMPE aufgeschlüsselt sind. Danach belaufen sich die
Umstrukturierungskosten insgesamt auf 103,5 Mio. EUR.
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(40) In dem neuen Plan werden für NGP und für SIMPE je­
weils verschiedene Szenarien (optimistisch, neutral und
pessimistisch) durchgespielt. NGP wird — auch nach
der pessimistischen Prognose — bereits 2009 Gewinne
erzielen. SIMPE hingegen wird der pessimistischen Prog­
nose zufolge erst 2011, der neutralen Prognose zufolge
2010 und der optimistischen Prognose zufolge bereits
2009 keine roten Zahlen mehr ausweisen.

5. STELLUNGNAHMEN VON BETEILIGTEN

(41) NGP schloss sich der Stellungnahme Italiens an. Der Ver­
band der europäischen Kunstfaserindustrie (Comité Inter­
national de la Rayonne et des Fibres Synthétiques —

CIRFS), einer der ursprünglichen Beschwerdeführer, er­
klärte, dass die Beihilfe, wenn sie im Wesentlichen auf
den PET-Markt abzielt, für den Kunstfasersektor, dessen
Interessen der Verband vertritt, nicht relevant ist.

6. WÜRDIGUNG

6.1. Staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Ab­
satz 1 EG-Vertrag

(42) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Un­
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb ver­
fälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemein­
samen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwi­
schen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Gemäß der Recht­
sprechung der europäischen Gerichte ist das Kriterium
der Beeinträchtigung des Handels erfüllt, wenn der Bei­
hilfeempfänger einer Wirtschaftstätigkeit nachgeht, in de­
ren Rahmen Handel zwischen Mitgliedstaaten stattfindet.

(43) Der Zuschuss und das Darlehen wurden SIMPE vom In­
dustrieministerium und von der Region Kampanien und
damit von zwei Behörden gewährt. Folglich werden die
Maßnahmen mit staatlichen Mitteln finanziert und sind
dem Staat zuzurechnen. Aus dem Zuschuss erwächst
dem Unternehmen ebenso ein Vorteil wie aus dem Dar­
lehen, dessen Zinssatz niedriger ist als der Referenzzins­
satz für gesunde Unternehmen, und ein marktwirtschaft­
lich handelnder Kapitalgeber hätte zu diesen Konditionen
kein Darlehen gewährt.

(44) Italien hat das SIMPE von Sviluppo Italia zugeführte Ka­
pital zunächst als staatliche Beihilfe angemeldet, anschlie­
ßend aber erklärt, dass es sich nicht um eine Beihilfe
handele, weil die Maßnahme mit dem Grundsatz des
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers in Einklang
stehe und dem Unternehmen kein Vorteil daraus er­
wachse.

(45) Entgegen der Auffassung Italiens ist die Kommission zu
dem Ergebnis gelangt, dass die befristete Beteiligung von
Sviluppo Italia am Kapital von SIMPE eine staatliche Bei­

hilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar­
stellt. Sviluppo Italia ist eine öffentliche Einrichtung, so
dass von Sviluppo Italia gewährte Kapitalspritzen dem
Staat zuzurechnen und somit staatliche Beihilfen sind,
sofern nicht festgestellt werden kann, dass Sviluppo Italia
als privater Investor nach marktwirtschaftlichen Grund­
sätzen gehandelt hat.

(46) Diesbezüglich merkt die Kommission an, dass die Betei­
ligung von Sviluppo Italia am Kapital von SIMPE Teil des
NGP-Umstrukturierungsplans war. Da NGP ein Unterneh­
men in Schwierigkeiten war und SIMPE ausschließlich für
die Zwecke der Umstrukturierung von NGP gegründet
wurde, kann davon ausgegangen werden, dass Sviluppo
Italia beschloss, Anteile an einem Unternehmen in
Schwierigkeiten zu erwerben. Außerdem wurde die Kapi­
talzuführung von Sviluppo Italia im Zuge ein und dersel­
ben Maßnahme mit zwei anderen Beihilfen im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag durchgeführt; dabei han­
delte es sich um einen Direktzuschuss der Region Kam­
panien und des Industrieministeriums sowie um ein zins­
vergünstigtes Darlehen des Industrieministeriums.

(47) In früheren Entscheidungen (10) ist die Kommission zu
dem Ergebnis gelangt, dass dem Grundsatz des privaten
Investors dann Genüge getan ist, wenn die öffentliche
Förderung einem gesunden Unternehmen gewährt wird.
Der Grundsatz des privaten Investors kann auch dann als
eingehalten angesehen werden, wenn sich das fragliche
Unternehmen in Schwierigkeiten befindet; in diesem
Fall muss die staatliche Förderung allerdings zu denselben
Konditionen gewährt werden, die ein marktwirtschaftlich
handelnder Kapitalgeber bei einem solchen Hochrisiko­
unternehmen anwenden würde, nämlich einen sehr viel
höheren Zinssatz als bei gesunden Unternehmen, und es
müssen gute Aussichten auf die Wiederherstellung der
Rentabilität bestehen.

(48) Italien hat nicht nachgewiesen, dass ein privater Investor
bereit gewesen wäre, zu denselben Konditionen Anteile
zu erwerben. Es liegen keine Beweise dafür vor, dass die
Kapitalrendite zu den von Sviluppo Italia festgelegten Kon­
ditionen (knapp 2 Prozentpunkte über dem Referenzzins­
satz) ausgereicht hätte, um das Interesse eines privaten
Investors zu wecken, da NGP seine Tätigkeit eingestellt
hatte und (abgesehen von der Tatsache, dass die Investi­
tion mit einer staatlichen Beihilfe gestützt wurde) keine
Sicherheit bestand, dass die Rentabilität wieder hergestellt
würde. Diesbezüglich sei auch darauf hingewiesen, dass
La Seda de Barcelona die Anteile an SIMPE erst neun
Monate nach der Kapitalzuführung von Sviluppo Italia
und nach der Gewährung der anderen Beihilfen erwarb.

(49) Die Kommission kommt daher zu dem Ergebnis, dass
dem Unternehmen aus der Kapitalspritze von Sviluppo
Italia ein Vorteil erwuchs.
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(50) NGP bzw. sein Nachfolger SIMPE stellen Polyesterpoly­
mere her. Da dieses Produkt in der gesamten
Europäischen Union in großen Mengen gehandelt wird,
drohen die Maßnahmen, den Wettbewerb zu verfälschen
und den innergemeinschaftlichen Handel zu beeinträchti­
gen. Die Kommission zieht daher den Schluss, dass es
sich bei dem Zuschuss, dem Darlehen und der Kapital­
spritze von Sviluppo Italia um eine staatliche Beihilfe im
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag handelt; folg­
lich ist deren Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt
zu prüfen.

6.2. Rechtsgrundlage

(51) In der Entscheidung, das förmliche Prüfverfahren einzu­
leiten, stellte die Kommission die Vereinbarkeit der Bei­
hilfe mit den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unter­
nehmen in Schwierigkeiten und den Leitlinien für Bei­
hilfen mit regionaler Zielsetzung in Frage.

(52) Nach Eingang der Stellungnahme Italiens hat die Kom­
mission jedoch festgestellt, dass alle Elemente eines Um­
strukturierungsprozesses im vorliegenden Fall gegeben
sind. Zu dem Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfen
war NGP ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Die Bei­
hilfen wurden gewährt, um die Rentabilität des Unter­
nehmens auf der Grundlage eines Umstrukturierungspla­
nes, zu dessen Durchführung sich Italien verpflichtet
hatte (siehe Erwägungsgrund 15, Konditionen des Accordo
di Programma), wiederherzustellen. Den Angaben Italiens
zufolge wurde die Beihilfe zwar SIMPE (und nicht NGP)
gewährt, aber SIMPE war ja ausschließlich zum Zweck
der Umstrukturierung von NGP und somit im Zuge des
Umstrukturierungsplanes gegründet worden. Letztlich
kommen die Beihilfen sowohl NGP als auch SIMPE
zugute.

(53) Ferner sind in den Leitlinien der Gemeinschaft für staat­
liche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten wegen des wettbewerbs­
verzerrenden Potenzials solcher Beihilfen spezifische Kri­
terien festgelegt, die sicherstellen, dass die Beihilfen die
zur Wiederherstellung der Rentabilität erforderliche Höhe
nicht überschreiten, und zugleich die Wettbewerbsverzer­
rung auf ein Mindestmaß beschränkt wird, indem den
Empfängern auferlegt wird, Ausgleichsmaßnahmen zu er­
greifen. Diese Kriterien könnten umgangen werden, wenn
die Maßnahmen stattdessen auf der Grundlage der Leit­
linien für Beihilfen mit regionaler Zielsetzung geprüft
würden, die ohnehin nicht auf Unternehmen in Schwie­
rigkeiten angewandt werden können (11).

(54) Aus den vorgenannten Gründen ist die Kommission zu
dem Ergebnis gelangt, dass die Vereinbarkeit der Beihilfe
auf der Grundlage der Leitlinien der Gemeinschaft für
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (nachstehend „Leit­
linien“ genannt) zu prüfen ist.

6.3. Förderungswürdigkeit des Unternehmens

(55) Nach Abschnitt 2.1 der Leitlinien geht die Kommission
davon aus, dass sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten
befindet, wenn es nicht in der Lage ist, sich mit eigenen
finanziellen Mitteln oder mit Fremdmitteln, die ihm von
seinen Anteilseignern oder als Darlehen zur Verfügung
gestellt werden, zu halten, und es ohne staatliches Ein­
greifen auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher
wirtschaftlich unterginge. Zu den typischen Symptomen
eines Unternehmens in Schwierigkeiten gehören zuneh­
mende Verluste, sinkende Umsätze, wachsende Lagerbe­
stände, Überkapazitäten, verminderter Cashflow, zuneh­
mende Verschuldung und Zinsbelastung sowie Abnahme
oder Verlust des Reinvermögenswerts. Schlimmstenfalls
ist das Unternehmen bereits zahlungsunfähig, oder es
wurde schon ein Insolvenzverfahren eingeleitet.

(56) Neu gegründeten Unternehmen dürfen keine Rettungs-
oder Umstrukturierungsbeihilfen gewährt werden, und
zwar auch dann nicht, wenn ihre Finanzsituation prekär
ist. Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei
Jahren nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit als neu
gegründet.

(57) Andererseits lautet Randnummer (13) der Leitlinien: „Wo
ein Unternehmen in Schwierigkeiten eine Tochtergesell­
schaft gründet, wird diese zusammen mit dem Unterneh­
men in Schwierigkeiten, unter dessen Kontrolle die Toch­
tergesellschaft steht, als eine Gruppe betrachtet. Beihilfen
können nur unter den in dieser Randnummer festgeleg­
ten Voraussetzungen gewährt werden.“

(58) In der Entscheidung über die Einleitung des förmlichen
Prüfverfahrens äußerte die Kommission Zweifel daran,
dass NGP der Beihilfeempfänger war, weil die Beihilfen
SIMPE gewährt worden waren. Außerdem kam SIMPE als
neu gegründetes Unternehmen nicht für eine Umstruktu­
rierungsbeihilfe im Sinne von Abschnitt 2.1 der Leitlinien
in Betracht. Die Kommission prüfte aber, ob die beiden
Unternehmen zusammen als Gruppe und damit als bei­
hilfefähig betrachtet werden könnten.

(59) SIMPE war von NGP im Zuge der Umstrukturierung der
Polymerisationsanlagen, für die die in Rede stehenden
Maßnahmen gewährt wurden, gegründet worden und
ist folglich aus NGP hervorgegangen. Andererseits wurde
NGP im Februar 2003 gegründet und nahm im März
2003, d. h. mehr als drei Jahre vor der Beihilfegewährung
im Mai 2006, seine Tätigkeit auf. Folglich handelt es sich
nicht um ein neu gegründetes Unternehmen im Sinne der
gemeinschaftlichen Leitlinien. Außerdem weist NGP alle
Symptome eines Unternehmens in Schwierigkeiten auf:
das Unternehmen verzeichnete 2003, dem letzten Jahr
mit uneingeschränkter Produktion, Verluste in Höhe
von 29,68 Mio. EUR und 2004 Verluste in Höhe von
17,87 Mio. EUR. 2005 verzeichnete NGP zwar Gewinne
von 5,27 Mio. EUR, die aber hauptsächlich auf außerge­
wöhnliche Einnahmen zurückzuführen waren.
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(60) Zudem war NGP zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung
Mehrheitsaktionär von SIMPE. Die Kommission ist zu
dem Ergebnis gelangt, dass NGP und SIMPE als beihilfe­
fähige Unternehmensgruppe im Sinne der Leitlinien an­
gesehen werden können.

6.4. Wiederherstellung der Rentabilität

(61) Die Gewährung einer Beihilfe ist von der Durchführung
eines Umstrukturierungsplans abhängig, dessen Laufzeit
so kurz wie möglich sein muss. Mithilfe dieses Plans
muss die langfristige Rentabilität des Unternehmens in­
nerhalb einer angemessenen Frist und auf der Grundlage
realistischer Annahmen hinsichtlich der künftigen Be­
triebsbedingungen wiederhergestellt werden können.
Der Umstrukturierungsplan muss u. a. eine Marktstudie
umfassen, und die Wiederherstellung der Rentabilität
muss hauptsächlich auf darin vorgesehene interne Maß­
nahmen zurückzuführen sein (Randnummer (35) der
Leitlinien).

(62) Nach Auffassung der Kommission erfüllt die Neufassung
des Umstrukturierungsplans mit den Änderungen von La
Seda de Barcelona die Kriterien der Leitlinien. Italien legte
eine Analyse vor, der zufolge der Markt für PET-Polymere
stetig expandiert. Der Umstrukturierungsplan beinhaltet
angemessene interne Sanierungsmaßnahmen zur Lösung
der bisherigen Probleme (Umstellung auf einen neuen
Ausgangsstoff) sowie beträchtliche Zusatzinvestitionen
durch den neuen Eigentümer La Seda de Barcelona, die
es SIMPE ermöglichen, auf dem Markt für PET-Polymere
tätig zu sein und zugleich Fidion mit Flüssigpolymeren
für Textilanwendungen zu beliefern. Ferner hat Italien auf
der Grundlage der Schwankungen im Produktionsvolu­
men je ein optimistisches, pessimistisches und neutrales
Szenario unterbreitet, die zeigen, dass die Rentabilität von
NGP und SIMPE innerhalb einer angemessenen Frist wie­
derhergestellt sein wird. Nach Auffassung der Kommis­
sion ist das Kriterium der Wiederherstellung der Rentabi­
lität daher erfüllt.

6.5. Begrenzung der Beihilfe auf das erforderliche
Mindestmaß: konkrete Eigenleistung ohne Beihilfe­

element

(63) Die Höhe der Beihilfe muss auf das zur Durchführung
der Umstrukturierung erforderliche Mindestmaß unter
Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel
des Unternehmens und seiner Anteilseigner beschränkt
sein. Die Beihilfeempfänger müssen aus eigenen Mitteln
oder mit einer zu Marktbedingungen erhaltenen externen
Finanzierung einen wesentlichen Beitrag zu den Umstruk­
turierungskosten leisten. Bei großen Unternehmen erach­
tet die Kommission in der Regel eine Eigenleistung von
mindestens 50 % als angemessen.

(64) Den von Italien übermittelten Informationen zufolge
werden rund 80 % der Umstrukturierungskosten aus Ei­
genmitteln der Gruppe bestritten, so dass das Kriterium
nach Randnummer (44) der Leitlinien erfüllt ist.

6.6. Vermeidung übermäßiger Wettbewerbsverfäl­
schungen

(65) Damit nachteilige Auswirkungen der Beihilfe auf die Han­
delsbedingungen so weit wie möglich abgeschwächt wer­
den, so dass die angestrebten positiven Folgen die nacht­
eiligen überwiegen, sind Ausgleichsmaßnahmen zu tref­
fen. Andernfalls müsste geschlossen werden, dass die Bei­
hilfe „dem gemeinsamen Interesse zuwider läuft“ und
daher nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist
(Randnummer 38 der Leitlinien).

(66) Italien schlägt die folgenden Ausgleichsmaßnahmen vor:

— SIMPE begrenzt die jährliche Produktion von Polyes­
terpolymeren für den PET-Markt auf 110 000 Ton­
nen ab dem Tag des Erlasses der Kommissionsent­
scheidung, mit der die Beihilfe genehmigt wird, bis
zum 31. Dezember 2012.

— Italien erstattet der Kommission bis Ende Februar des
Folgejahres und bis zum 31. Dezember 2012 Bericht
über die jährlich von SIMPE produzierten und ver­
kauften Mengen an Polyesterpolymeren.

— Italien hat ferner zugesagt, weder SIMPE und NGP
noch einem anderen Unternehmen oder Betrieb, das
bzw. der von dieser Gruppe kontrolliert wird oder ihr
angehört, ab dem Erlass der Kommissionsentschei­
dung, mit der die Beihilfe genehmigt wird, bis zum
31. Dezember 2012 eine Beihilfe gleich welcher Art
zu gewähren.

(67) Italien erläuterte, dass NGP (bzw. sein Nachfolger SIMPE)
gemäß dem Umstrukturierungsplan seine Tätigkeit auf
dem Markt für Polyesterpolymere in Granulatform für
Textilanwendungen, einschließlich Spezialpolymeren,
vollständig einstellt und somit 20 % dieses Marktes auf­
gibt. SIMPE geht seinerseits davon aus, einen Anteil von
4 % des PET-Marktes in der EU zu erreichen.

(68) Randnummer (40) der Leitlinien lautet: „Die Maßnahmen
müssen im Verhältnis zu den durch die Beihilfe verur­
sachten Verzerrungseffekten und insbesondere zur (…)
Stellung des Unternehmens auf seinem Markt oder seinen
Märkten stehen. Sie sollten besonders an den Märkten
ansetzen, auf denen das begünstigte Unternehmen nach
der Umstrukturierung eine bedeutende Stellung hat.“
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(69) Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass SIMPE hauptsächlich auf dem Markt für Polyester­
polymere zur Herstellung von PET tätig ist. Zudem ist La
Seda de Barcelona, der Mehrheitsaktionär von SIMPE, einer
der größten EU-Hersteller von Polyesterpolymeren für
den PET-Markt. Folglich ist es wahrscheinlich, dass der
Wettbewerb auf diesem Markt durch die Beihilfe ver­
fälscht wird. Vor diesem Hintergrund stellt die Produk­
tionsobergrenze von 110 000 Tonnen pro Jahr ange­
sichts der Tatsache, dass SIMPE jährlich 160 000 Tonnen
Polyesterpolymere für PET herstellen könnte, eine bedeu­
tende Einschränkung der Marktpräsenz dar. Und auch die
Tatsache, dass diese Produktionsobergrenze bis Ende
2012 gilt, ist wegen des stetigen Wachstums des PET-
Markts bedeutsam. Der von Italien vorgelegten Marktana­
lyse zufolge stieg die Nachfrage nach Polyesterpolymeren
im Jahr 2004 um 6,9 %, und dieser Trend dürfte in den
kommenden Jahren anhalten.

(70) Was die Produktion von Flüssigpolymeren betrifft, die in
den Produktionslinien CP1 und CP2 fortgesetzt wird, so
wurden die Produktionsmengen im Rahmen der Um­
strukturierung bereits erheblich verringert, und zwar
von 105 000 Tonnen pro Jahr auf 60 000 Tonnen pro
Jahr, und diese Produktion wird ausschließlich für Fidion
(zuvor Montefibre) bestimmt sein. Eine weitere Verringe­
rung der Produktionskapazität in dieser Sparte wäre un­
realistisch und könnte die Rentabilität des Unternehmens
gefährden.

(71) Abschließend stellt die Kommission fest, dass Italien sich
verpflichtet hat, weder SIMPE und NGP noch einem an­
deren Unternehmen oder Betrieb, das bzw. der von dieser
Gruppe kontrolliert wird oder ihr angehört, ab dem Er­
lass der Kommissionsentscheidung, mit der die Beihilfe
genehmigt wird, bis zum 31. Dezember 2012 eine Bei­
hilfe gleich welcher Art zu gewähren, um zu verhindern,
dass etwaige Wettbewerbsverzerrungen infolge dieser Bei­
hilfe durch künftige Beihilfen noch verschärft werden.

(72) Auf der Grundlage des Vorstehenden gelangt die Kom­
mission zu dem Ergebnis, dass die von Italien vorgeschla­
genen Ausgleichsmaßnahmen die nachteiligen Auswir­
kungen der Beihilfe hinreichend abschwächen.

(73) Die Kommission zieht den Schluss, dass die angemeldete
Beihilfe zugunsten von NGP und SIMPE für die Durch­
führung der vorstehend dargelegten Umstrukturierung
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die von Italien für die Umstrukturierung von NGP/SIMPE ge­
währte staatliche Beihilfe in Höhe von 20,87 Mio. EUR ist im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar, sofern die in Artikel 2 genann­
ten Bedingungen erfüllt werden.

Artikel 2

Italien stellt sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt
werden:

a) SIMPE begrenzt die jährliche Produktion von Polyesterpoly­
meren für den PET-Markt auf 110 000 Tonnen ab dem
Erlass der Kommissionsentscheidung, mit der die Beihilfe
genehmigt wird, bis zum 31. Dezember 2012.

b) Italien erstattet der Kommission bis Ende Februar des Folge­
jahres und bis zum 31. Dezember 2012 Bericht über die
jährlich von SIMPE produzierten und verkauften Mengen
an Polyesterpolymeren.

c) Italien verpflichtet sich, weder SIMPE und NGP noch einem
anderen Unternehmen oder Betrieb, das bzw. der von dieser
Gruppe kontrolliert wird oder ihr angehört, ab dem Erlass
der Kommissionsentscheidung, mit der die Beihilfe geneh­
migt wird, bis zum 31. Dezember 2012 eine Beihilfe gleich
welcher Art zu gewähren.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik gerichtet.

Brüssel, den 16. Juli 2008

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 6. November 2008

über die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft im Jahr 2009 an Maßnahmen der OIE im Bereich
der Kennzeichnung von Tieren und der Rückverfolgbarkeit

(2008/849/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbe­
reich (1), insbesondere auf Artikel 20,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Entscheidung 90/424/EWG kann die Gemein­
schaft die für die Weiterentwicklung des Veterinärrechts
der Gemeinschaft und der Aus- oder Fortbildung im Ve­
terinärbereich notwendigen wissenschaftlichen und tech­
nischen Maßnahmen durchführen oder aber die Mitglied­
staaten oder internationale Organisationen bei deren
Durchführung unterstützen.

(2) Die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) ist die für
die weltweite Verbesserung der Tiergesundheit und die
Festlegung von Normen für den internationalen Handel
mit Tieren und tierischen Erzeugnissen zuständige zwi­
schenstaatliche Organisation. Derzeit entwickelt die OIE
Leitlinien zur Kennzeichnung von Tieren und zur Rück­
verfolgbarkeit. Im Falle ihrer Annahme werden diese Leit­
linien gemäß dem WTO-Übereinkommen über die An­
wendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutz­
rechtlicher Maßnahmen (SPS-Übereinkommen) als inter­
nationale Referenznorm dienen. Sie werden die Grund­
lage für alle von den OIE-Mitgliedsländern einschließlich
der EU-Mitgliedstaaten erlassenen einschlägigen Rechts­
vorschriften bilden. Somit werden sie sich unmittelbar
und wesentlich auf die Weiterentwicklung des gemein­
schaftlichen Veterinärrechts auswirken. Angesichts der
Bedeutung des Handels mit Tieren und tierischen Erzeug­
nissen ist es für die EU wichtig, dass die künftigen OIE-
Normen so weit wie möglich im Einklang mit den der­
zeitigen und künftigen Rechtsvorschriften der Gemein­
schaft stehen.

(3) In der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Euro­
päische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen
über eine neue Tiergesundheitsstrategie für die Europä­
ische Union (2007—2013) wird die Rückverfolgbarkeit
als eines der zentralen Instrumente der neuen Tiergesund­
heitsstrategie beschrieben. In diesem Zusammenhang ist
es angebracht, die Gemeinschaftsnormen auf internatio­
naler Ebene aktiv zu fördern.

(4) Die OIE plant eine Konferenz zur Kennzeichnung von
Tieren und zur Rückverfolgbarkeit, die dem Ziel dient,

die weltweite Anwendung internationaler Normen für die
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit voranzutreiben.
Diese Konferenz wird die Weiterentwicklung internatio­
naler Normen für die Kennzeichnung von Tieren und die
Rückverfolgbarkeit wesentlich beeinflussen. Eine finan­
zielle Beteiligung der Gemeinschaft an der OIE-Konferenz
ist daher angezeigt.

(5) Die OIE hat in ihrem Sektor de facto eine Monopolstel­
lung gemäß Artikel 168 Absatz 1 Buchstabe c der Ver­
ordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission
vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmun­
gen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des
Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus­
haltsplan der Europäischen Gemeinschaften (2) inne; da­
her ist eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä­
gen nicht erforderlich.

(6) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Eine Beteiligung der Gemeinschaft an der Finanzierung der OIE-
Konferenz zur Kennzeichnung von Tieren und zur Rückverfolg­
barkeit im Jahr 2009 mit einem Betrag in Höhe von 150 000
EUR, der eine gemeinschaftliche Kofinanzierung von höchstens
33 % der gesamten förderfähigen Kosten darstellt, wird geneh­
migt.

Artikel 2

Die Finanzierung der Beteiligung gemäß Artikel 1 erfolgt aus
der Haushaltslinie 17 04 02 01 des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Gemeinschaften für das Haushaltsjahr 2009.

Für die finanzielle Beteiligung gemäß Artikel 1 wird mit der OIE
eine Finanzhilfevereinbarung abgeschlossen — ohne Aufforde­
rung zur Einreichung von Vorschlägen, da die OIE die zwi­
schenstaatliche Organisation zur Verbesserung der Tiergesund­
heit weltweit ist und de facto eine Monopolstellung innehat.

Brüssel, den 6. November 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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EMPFEHLUNGEN

KOMMISSION

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION

vom 15. Oktober 2008

zu den Notifizierungen, Fristen und Anhörungen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische

Kommunikationsnetze und -dienste

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 5925)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/850/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen ge­
meinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikations­
netze und -dienste (1), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach dem Rechtsrahmen für elektronische Kommunika­
tionsnetze und -dienste sind die nationalen Regulierungs­
behörden verpflichtet, zur Entwicklung des Binnenmark­
tes beizutragen, indem sie untereinander und mit der
Kommission auf transparente Weise zusammenarbeiten,
um die Entwicklung einer einheitliche Regulierungspraxis
und die einheitliche Anwendung der den Rechtsrahmen
ausmachenden Einzelrichtlinien sicherzustellen.

(2) Damit sich auf nationaler Ebene getroffene Entscheidun­
gen nicht nachteilig auf den Binnenmarkt oder die mit
dem Rechtsrahmen verfolgten Ziele auswirken, müssen
die nationalen Regulierungsbehörden die Kommission
und die anderen nationalen Regulierungsbehörden über
ihre geplanten Maßnahmen im Sinne von Artikel 7 Ab­
satz 3 der Richtlinie 2002/21/EG unterrichten.

(3) Ferner müssen die nationalen Regulierungsbehörden von
der Kommission eine Genehmigung einholen, wenn sie
Verpflichtungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 Unter­

absatz 2 der Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den
Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und
zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschal­
tung (2) auferlegen wollen, wobei es sich um ein geson­
dertes Verfahren handelt.

(4) Die Kommission gibt den nationalen Regulierungsbehör­
den auf deren Wunsch hin Gelegenheit, mit ihr solche
Maßnahmenentwürfe vor ihrer formalen Notifizierung
gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG und Artikel 8
Absatz 3 der Richtlinie 2002/19/EG zu erörtern. Hat die
Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie
2002/21/EG gegenüber der nationalen Regulierungsbe­
hörde erklärt, dass die geplante Maßnahme nach ihrer
Auffassung ein Hemmnis für den Binnenmarkt darstellen
würde, oder hat sie ernste Zweifel an der Vereinbarkeit
der Maßnahme mit dem Gemeinschaftsrecht, gibt sie der
betreffenden Regulierungsbehörde rechtzeitig Gelegen­
heit, sich zu den von ihr angesprochenen Problemen
zu äußern.

(5) Die Richtlinie 2002/21/EG legt bestimmte verbindliche
Fristen für die Berücksichtigung von Notifizierungen ge­
mäß Artikel 7 fest.

(6) Zur Sicherstellung der Effizienz der Zusammenarbeit und
des Anhörungsverfahrens gemäß Artikel 7 der Richtlinie
2002/21/EG sowie zur Gewährleistung der Rechtssicher­
heit wurden die hauptsächlichen Verfahrensaspekte der
Notifizierungen gemäß Artikel 7 durch die Empfehlung
2003/561/EG der Kommission vom 23. Juli 2003 zu
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den Notifizierungen, Fristen und Anhörungen gemäß Ar­
tikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über einen gemeinsamen
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze
und -dienste (1) klar geregelt. Die Empfehlung
2003/561/EG sollte durch diese Empfehlung ersetzt wer­
den, um das Notifizierungsverfahren weiter zu vereinfa­
chen und zu verbessern.

(7) Um den nationalen Regulierungsbehörden weitere Hilfe­
stellung hinsichtlich des Inhalts der Maßnahmenentwürfe
zu geben und die Rechtssicherheit bezüglich der Vollstän­
digkeit einer Notifizierung zu erhöhen, sollten bestimmte
Mindestvorgaben dazu gemacht werden, welche Elemente
ein Maßnahmenentwurf enthalten sollte, damit er ord­
nungsgemäß beurteilt werden kann.

(8) Dabei muss der Notwendigkeit Rechnung getragen wer­
den, einerseits eine effiziente Beurteilung sicherzustellen
und andererseits die Verwaltung soweit wie möglich zu
vereinfachen. In dieser Hinsicht sollte das Notifizierungs­
verfahren den nationalen Regulierungsbehörden keine
unnötigen Verwaltungslasten auferlegen. Außerdem ist
eine Klärung der verfahrenstechnischen Regelungen im
Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 2
der Richtlinie 2002/19/EG sinnvoll.

(9) Zur Vereinfachung der Prüfung eines notifizierten Maß­
nahmenentwurfs und zur Beschleunigung des Verfahrens
sollten die nationalen Regulierungsbehörden die Notifi­
zierungen nach einem vorgegebenen Muster vornehmen.

(10) Zur Erhöhung der Effizienz des Notifizierungsverfahrens
und der Rechtssicherheit für nationale Regulierungsbe­
hörden und Marktteilnehmer sowie im Hinblick auf
eine rechtzeitige Anwendung der Regulierungsmaßnah­
men ist es wünschenswert, dass die von einer nationalen
Regulierungsbehörde vorgenommene Notifizierung einer
Marktanalyse auch die Abhilfemaßnahmen enthält, die
von der nationalen Regulierungsbehörde zur Beseitigung
des festgestellten Marktversagens vorgeschlagen werden.
Bezieht sich ein Maßnahmenentwurf auf einen als wett­
bewerblich geltenden Markt, auf dem bereits Abhilfemaß­
nahmen bestehen, so sollte die Notifizierung auch die
Vorschläge für die Aufhebung dieser Verpflichtungen ent­
halten.

(11) Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der nationa­
len Regulierungsbehörden und der Kommission sollte für
bestimmte Arten von Maßnahmenentwürfen normaler­
weise ein Kurznotifizierungsformular verwendet werden.
Jedoch bleibt die Notifzierung dieser Maßnahmen mittels
einer Standardnotifizierung möglich.

(12) Beabsichtigt eine nationale Regulierungsbehörde die Auf­
hebung regulatorischer Verpflichtungen in Bezug auf
Märkte, die in der Empfehlung 2007/879/EG der Kom­
mission vom 17. Dezember 2007 über relevante Pro­

dukt- und Dienstmärkte des elektronischen Kommunika­
tionssektors, die aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über einen ge­
meinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunika­
tionsnetze und -dienste für eine Vorabregulierung in Be­
tracht kommen (2), nicht aufgeführt sind, sollte die Noti­
fizierung eines solchen Maßnahmenentwurfs gemäß Arti­
kel 7 der Richtlinie 2002/21/EG mit dem Kurznotifizie­
rungsformular erfolgen.

(13) Untersucht eine nationale Regulierungsbehörde erneut ei­
nen Markt, auf dem bei einer vorherigen Untersuchung
bereits ein wirksamer Wettbewerb festgestellt wurde, und
kommt sie wieder zu dem Schluss, dass wirksamer Wett­
bewerb besteht, so sollte die entsprechende Notifizierung
mit dem Kurznotifizierungsformular erfolgen.

(14) Nationale Regulierungsbehörden ändern häufig techni­
sche Details in auferlegten Abhilfemaßnahmen, um ge­
änderten wirtschaftlichen Indikatoren (z. B. für Ausrüs­
tungen, Arbeitskräfte, Inflation, Kapitalkosten, Mietwerte
usw.) Rechnung zu tragen oder um Prognosen oder An­
nahmen anzupassen. Änderungen oder Aktualisierungen
solcher Details, welche die Art oder den allgemeinen
Anwendungsbereich der Abhilfemaßnahmen unberührt
lassen (z. B. Erweiterung der Berichtspflichten, Einzelhei­
ten einer erforderlichen Versicherungsdeckung, Höhe von
Sanktionen, Bereitstellungsfristen) sollten mit dem Kurz­
notifizierungsformular notifiziert werden. Nur wesentli­
che Änderungen von Art oder Anwendungsbereich der
Abhilfemaßnahmen, die sich erheblich auf den Markt
auswirken (z. B. Preisniveau, Änderung der Kosten- und
Preisberechnungsmethoden, Festsetzung von Gleitpfaden)
sollten im Standardnotifizierungsverfahren mitgeteilt wer­
den.

(15) Es kann vorkommen, dass nationale Regulierungsbehör­
den bei bestimmten Märkten (insbesondere Anrufzustel­
lungsmärkten) zu dem gleichen Schluss kommen wie bei
einer vorherigen Prüfung und nun weiteren Betreibern
mit ähnlichem Kundenstamm oder Gesamtumsatz wie
jene Betreiber, denen bei einer vorherigen Untersuchung
bereits Verpflichtungen auferlegt worden waren, (z. B.
Markteinsteigern) Verpflichtungen auferlegen möchten,
die sich inhaltlich nicht von den bereits notifizierten
Maßnahmen unterscheiden. Für solche Maßnahmenent­
würfe sollte das Kurznotifizierungsformular verwendet
werden.

(16) Die Notifizierung eines Maßnahmenentwurfes mittels des
Kurznotifzierungsformulars gibt in aller Regel keinen An­
lass zu einer Stellungnahme der Kommission an die na­
tionale Regulierungsbehörde gemäß Artikel 7 Absatz 3
der Richtlinie 2002/21/EG.

(17) Um bezüglich der notifizierten Maßnahmenentwürfe die
Transparenz zu erhöhen und um den Informationsaus­
tausch zwischen den NRB bezüglich dieser Maßnahmen
zu erleichtern, sollten sowohl die Standardnotifzierung
als auch die Notifzierung mittels eines Kurznotifizie­
rungsformulars eine zusammenfassende Beschreibung
der wesentlichen Elemente des notifizierten Maßnahme­
nentwurfes enthalten.

DEL 301/24 Amtsblatt der Europäischen Union 12.11.2008

(1) ABl. L 190 vom 30.7.2003, S. 13. (2) ABl. L 344 vom 28.12.2007, S. 65.



(18) Die Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektro­
nische Kommunikationsnetze und -dienste, die durch den
Beschluss 2002/627/EG der Kommission (1) eingesetzt
wurde, hat diesen Regelungsbedarf bestätigt.

(19) Zur Erfüllung der in Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG
gesetzten Ziele, insbesondere hinsichtlich der notwendi­
gen Sicherstellung einer einheitlichen Regulierungspraxis
und der einheitlichen Anwendung der Richtlinie, ist die
vollständige Einhaltung des in Artikel 7 vorgesehenen
Notifizierungsverfahrens unverzichtbar.

(20) Der Kommunikationsausschuss hat gemäß Artikel 22
Absatz 2 der Richtlinie 2002/21/EG seine Stellungnahme
abgegeben —

EMPFIEHLT:

1. Die in der Richtlinie 2002/21/EG und den Einzelrichtlinien
verwendeten Begriffsbestimmungen gelten gleichermaßen
für diese Empfehlung. Darüber hinaus bedeutet

a) „Empfehlung über relevante Märkte“: die Empfehlung
2007/879/EG sowie jede nachfolgende Empfehlung
über relevante Märkte.

b) „Notifizierung“: die Mitteilung eines Maßnahmenent­
wurfs durch eine nationale Regulierungsbehörde an
die Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richt­
linie 2002/21/EG oder die Antragstellung gemäß Arti­
kel 8 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie
2002/19/EG in Verbindung mit dem dieser Empfehlung
beigefügten Standard- oder Kurznotifizierungsformular
(Anhang I und Anhang II).

2. Notifizierungen sollten auf elektronischem Weg (per E-Mail)
mit Anforderung einer Empfangsbestätigung erfolgen.

Per E-Mail verschickte Dokumente gelten als an dem Tag
eingegangen, an dem sie verschickt wurden.

Notifizierungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
registriert.

3. Notifizierungen werden am Tag ihrer Registrierung („Ein­
gangsvermerk“) wirksam. Der Eingangsvermerk erfolgt für
den Tag, an dem die vollständige Notifizierung bei der
Kommission eingegangen ist.

Die nationalen Regulierungsbehörden werden über die
Website der Kommission und auf elektronischem Weg
über Eingangsdatum und Gegenstand der Notifizierung so­
wie etwaiges eingereichtes Begleitmaterial informiert.

4. Notifizierungen können in einer beliebigen Amtssprache
der Europäischen Union erfolgen. Das Standardnotifizie­
rungsformular (Anhang I) oder das Kurznotifizierungsfor­
mular (Anhang II) kann in einer anderen Amtsprache als
der Sprache des Maßnahmenentwurfs erstellt werden, um
die Kenntnisnahme durch alle anderen nationalen Regulie­
rungsbehörden zu erleichtern.

Ergeht von Seiten der Kommission eine Stellungnahme
oder eine Entscheidung gemäß Artikel 7 der Richtlinie
2002/21/EG, wird diese in der Sprache des notifizierten
Maßnahmenentwurfs abgefasst und gegebenenfalls in die
im Standardnotifizierungsformular verwendete Sprache
übersetzt.

5. Den von einer Regulierungsbehörde notifizierten Maßnah­
menentwürfen sind die Unterlagen beizufügen, die die
Kommission zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe benötigt.
Bei Maßnahmenentwürfen, die unter Ziffer 6 fallen und
mit dem Kurznotifizierungsformular notifiziert werden, be­
nötigt die Kommission zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
grundsätzlich keine zusätzlichen Unterlagen.

Die Maßnahmenentwürfe müssen gebührend begründet
werden.

6. Folgende Maßnahmenentwürfe sollten der Kommission mit
dem in Anhang II enthaltenen Kurznotifizierungsformular
mitgeteilt werden:

a) Maßnahmenentwürfe zu Märkten, die aus der Empfeh­
lung über relevante Märkte gestrichen oder dort bereits
zuvor nicht aufgeführt waren, wenn entweder die na­
tionale Regulierungsbehörde den Markt als wettbewerb­
lich einstuft oder wenn die nationale Regulierungsbe­
hörde der Auffassung ist, dass die in Ziffer 2 der Emp­
fehlung über relevante Märkte aufgeführten drei kumu­
lativen Kriterien für Festlegung der relevanten Märkte,
die für eine Vorabregulierung in Betracht kommen,
nicht mehr erfüllt sind;

b) Maßnahmenentwürfe zu Märkten, die zwar in der gel­
tenden Empfehlung über relevante Märkte aufgeführt
sind, die im Zuge einer vorherigen Marktprüfung aber
als wettbewerblich eingestuft wurden und auf denen
weiterhin Wettbewerb besteht;

c) Maßnahmenentwürfe, die technische Details in zuvor
auferlegten regulatorischen Abhilfemaßnahmen ändern
und sich nicht erheblich auf den Markt auswirken (z.
B. jährliche Aktualisierung der in Kostenrechnungsmo­
dellen verwendeten Kosten und Schätzungen, Berich­
terstattungs- und Bereitstellungsfristen);
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d) Maßnahmenentwürfe, die einen relevanten Markt betref­
fen, der bereits analysiert wurde und für den in Bezug
auf andere Unternehmen schon eine Notifizierung er­
folgt ist, wenn die nationale Regulierungsbehörde damit
anderen Unternehmen ähnliche Verpflichtungen aufer­
legt, ohne die bei der vorherigen Notifizierung ange­
wandten Grundsätze inhaltlich zu verändern.

7. Die Kommission wird die praktischen Auswirkungen des
Kurznotifizierungsverfahrens in enger Zusammenarbeit
mit den nationalen Regulierungsbehörden überwachen,
um gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen
oder andere Arten von Maßnahmenentwürfen einzubezie­
hen, deren Notifizierung ebenfalls mit dem Kurznotifizie­
rungsformular erfolgen sollte.

8. Maßnahmenentwürfe, die nicht unter Ziffer 6 fallen, sollten
der Kommission mit dem Standardnotifizierungsformular
in Anhang I übermittelt werden. Aus den notifizierten Maß­
nahmenentwürfen sollte, soweit zutreffend, Folgendes her­
vorgehen:

a) der relevante Produkt- oder Dienstmarkt, insbesondere
mit einer Beschreibung der Produkte und Dienste, die
dieser Markt aufgrund der Substituierbarkeit auf Nach­
frage- und Angebotsseite einschließt bzw. ausschließt;

b) der relevante räumliche Markt, mit einer begründeten
Analyse der Wettbewerbsbedingungen aufgrund der
Substituierbarkeit auf Nachfrage- und Angebotsseite;

c) die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem relevanten
Markt;

d) die Ergebnisse der Marktuntersuchung, vor allem ob
und aus welchen Gründen auf dem betreffenden Markt
wirksamer Wettbewerb besteht oder nicht. Zu diesem
Zweck sollte der Maßnahmenentwurf eine Analyse der
von den verschiedenen Unternehmen gehaltenen Markt­
anteile und eine Bezugnahme auf andere zutreffende
Kriterien enthalten, z. B. Marktzutrittsschranken, men­
gen- und größenbedingte Vorteile, vertikale Konzentra­
tion, Kontrolle über nicht leicht zu duplizierende Infra­
struktur, technologische Vorteile oder Überlegenheit,
keine oder geringe gegengerichtete Nachfragemacht,
leichter oder privilegierter Zugang zu Kapitalmärkten/fi­
nanziellen Ressourcen, Gesamtgröße des Unternehmens,
Diversifizierung der Produkte/Dienstleistungen, hochent­
wickeltes Vertriebs- und Verkaufsnetz, Fehlen eines po­
tenziellen Wettbewerbs und Expansionshemmnisse;

e) ggf. die Unternehmen, die allein oder zusammen mit
anderen als Unternehmen mit beträchtlicher Markt­
macht im Sinne von Artikel 14 der Richtlinie
2002/21/EG eingestuft werden, wobei die Gründe hier­
für anzugeben und Nachweise oder sonstige Fakten, die
dafür sprechen, vorzulegen sind;

f) die Ergebnisse der von der nationalen Regulierungsbe­
hörde vorab durchgeführten öffentlichen Anhörung;

g) ggf. die von der nationalen Wettbewerbsbehörde abge­
gebene Stellungnahme;

h) Nachweise dafür, dass zum Zeitpunkt der Notifizierung
an die Kommission geeignete Schritte unternommen
wurden, um die Regulierungsbehörden in allen anderen
Mitgliedstaaten von dem Maßnahmenentwurf zu unter­
richten;

i) im Fall der Notifizierung von Maßnahmenentwürfen ge­
mäß Artikel 5 oder 8 der Richtlinie 2002/19/EG oder
Artikel 16 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (1): die spezifischen regulato­
rischen Verpflichtungen, die zur Behebung des Mangels
an wirksamem Wettbewerb auf dem betreffenden Markt
auferlegt werden sollen, oder — wenn es sich um einen
Markt handelt, auf dem bereits wirksamer Wettbewerb
herrscht und solche Verpflichtungen auferlegt wurden
— die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Aufhebung
dieser Verpflichtungen.

9. Wird in einem Maßnahmenentwurf zum Zweck der Markt­
analyse ein Markt abweichend von der Empfehlung über
relevante Märkte definiert, so sind die Kriterien, auf denen
diese Marktdefinition beruht, hinreichend zu begründen.

10. Bei Notifizierungen gemäß Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz
2 der Richtlinie 2002/19/EG ist angemessen zu begründen,
warum Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht andere als
die in den Artikeln 9 bis 13 derselben Richtlinie genannten
Verpflichtungen auferlegt werden sollen.

11. Bei Notifizierungen gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Richtlinie
2002/19/EG ist außerdem angemessen zu begründen, wa­
rum die geplanten Maßnahmenentwürfe zur Einhaltung in­
ternationaler Verpflichtungen erforderlich sind.

12. Notifizierungen, die im Standardnotifizierungsverfahren er­
folgen und alle zutreffenden Angaben gemäß Ziffer 8 ent­
halten, gelten als vollständig. Sind die im Rahmen der No­
tifizierung gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen
in materieller Hinsicht unvollständig, setzt die Kommission
die betreffende nationale Regulierungsbehörde hiervon in­
nerhalb von fünf Arbeitstagen in Kenntnis und gibt an,
inwieweit sie die Notifizierung für unvollständig hält. Die
Notifizierung wird erst registriert, nachdem die betreffende
nationale Regulierungsbehörde die geforderten Angaben
nachgereicht hat. In diesem Fall wird die Notifizierung ge­
mäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG erst an dem Tag
wirksam, an dem die vollständigen Angaben bei der Kom­
mission eingehen.
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13. Unbeschadet der Bestimmungen in Ziffer 8 kann die Kom­
mission gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie
2002/21/EG nach der Registrierung einer Notifizierung
von der betreffenden nationalen Regulierungsbehörde zu­
sätzliche Informationen oder Klarstellungen verlangen. Die
Regulierungsbehörden sollten die verlangten Informationen,
sofern diese ohne weiteres zugänglich sind, innerhalb von
drei Arbeitstagen übermitteln.

14. Die Kommission prüft, ob die mit dem Kurznotifizierungs­
formular notifizierten Maßnahmenentwürfe in die in Ziffer
6 aufgeführten Kategorien fallen. Ist dies nach Ansicht der
Kommission nicht der Fall, setzt sie die betreffende natio­
nale Regulierungsbehörde hiervon innerhalb von fünf Ar­
beitstagen in Kenntnis und fordert sie auf, den Maßnah­
menentwurf im Standardnotifizierungsverfahren einzurei­
chen.

15. Gibt die Kommission eine Stellungnahme gemäß Artikel 7
Absatz 3 der Richtlinie 2002/21/EG ab, unterrichtet sie die
betroffene nationale Regulierungsbehörde auf elektroni­
schem Weg und veröffentlicht die Stellungnahme auf ihrer
Website.

16. Gibt eine nationale Regulierungsbehörde eine Stellung­
nahme gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie
2002/21/EG ab, übermittelt sie diese der Kommission
und den anderen nationalen Regulierungsbehörden auf
elektronischem Weg.

17. Vertritt die Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 4 der
Richtlinie 2002/21/EG die Auffassung, dass eine Maß­
nahme ein Hemmnis für den Binnenmarkt darstellen
würde, oder hegt sie ernste Zweifel an deren Vereinbarkeit
mit dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere den in Arti­
kel 8 der Richtlinie 20002/21/EG genannten Zielen, oder
zieht sie anschließend ihre Einwände gegen einen Maßnah­
menentwurf zurück, so unterrichtet sie die betroffene na­
tionale Regulierungsbehörde auf elektronischem Weg und
veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung auf ih­
rer Website.

18. Bei Notifizierungen gemäß Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz
2 der Richtlinie 2002/19/EG entscheidet die Kommission in
Übereinstimmung mit Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie in
der Regel innerhalb von höchstens drei Monaten, ob sie der
betreffenden nationalen Regulierungsbehörde den Erlass der
geplanten Maßnahme gestattet oder untersagt. Bei Auftreten
etwaiger Probleme kann die Kommission diese Frist um
weitere zwei Monate verlängern.

19. Die nationalen Regulierungsbehörden können einen notifi­
zierten Maßnahmenentwurf jederzeit zurückziehen. In die­
sem Fall wird die Maßnahme aus dem Register gelöscht und
die Kommission veröffentlicht eine entsprechende Bekannt­
machung auf ihrer Website.

20. Beschließt eine nationale Regulierungsbehörde eine Maß­
nahme, nachdem die Kommission oder andere nationale
Regulierungsbehörden gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richt­
linie 2002/21/EG zu dem Entwurf Stellung genommen ha­
ben, so teilt sie der Kommission und den anderen nationa­
len Regulierungsbehörden mit, wie sie diesen Stellungnah­
men weitestgehend Rechnung getragen hat.

21. Auf Ersuchen einer nationalen Regulierungsbehörde wird
der Maßnahmenentwurf vor seiner Notifizierung informell
mit der Kommission erörtert.

22. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1182/71 des Rates (1) gelten für die in der Richtlinie
2002/21/EG bzw. in dieser Empfehlung genannten Fristen
folgende Regeln:

a) Ist für den Anfang einer nach Tagen, Wochen oder
Monaten bemessenen Frist der Zeitpunkt maßgebend,
zu dem ein Ereignis eintritt, so wird bei der Berechnung
der Frist der Tag nicht mitgerechnet, auf den das Er­
eignis fällt.

b) Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist endet
mit Ablauf des Tages in der letzten Woche bzw. in dem
letzten Monat, der mit dem Wochentag identisch ist
oder das gleiche Datum trägt wie der Tag des Fristbe­
ginns. Fehlt bei einer nach Monaten bemessenen Frist
im letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebliche Tag,
so endet die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses
Monats.

c) Die Fristen umfassen Feiertage, Samstage und Sonntage.

d) Als Arbeitstage gelten alle Tage außer Feiertagen, Sams­
tagen und Sonntagen.

Endet die Frist an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag, so
wird sie bis zum Ablauf des folgenden Arbeitstages ver­
längert. Die von der Kommission aufgestellte Liste der
Feiertage wird jeweils vor Jahresbeginn im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht.
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23. Die Kommission wird gemeinsam mit den nationalen Regulierungsbehörden die Notwendigkeit der
Überarbeitung dieser Empfehlung überprüfen, wobei dies zu einem Zeitpunkt angebracht sein wird,
der nach dem durch die Überarbeitung des Rechtsrahmens vorgesehenen Datum für die Umsetzung
durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht liegt.

24. Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 15. Oktober 2008

Für die Kommission
Viviane REDING

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Standardformular für die Notifizierung von Maßnahmenentwürfen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG

(„Standardnotifizierungsformular“)

EINFÜHRUNG

Im Standardnotifizierungsformular sind die Informationen zusammengefasst, die die nationalen Regulierungsbehörden der
Kommission im Zuge der Standardnotifizierung ihrer Maßnahmenentwürfe gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG
übermitteln sollen.

Die Kommission möchte Probleme im Zusammenhang mit der Durchführung von Artikel 7 bereits vorab mit den
nationalen Regulierungsbehörden erörtern, insbesondere im Rahmen von Treffen im Vorfeld der Notifizierung. Die
nationalen Regulierungsbehörden werden daher dazu angehalten, die Kommission bei Fragen zum Standardnotifizierungs­
formular zu konsultieren, vor allem was die Art der verlangten Auskünfte betrifft oder die Möglichkeit, von der Ein­
reichung bestimmter Informationen in Bezug auf die von den nationalen Regulierungsbehörden gemäß den Artikeln 15
und 16 der Richtlinie 2002/21/EG durchzuführenden Marktanalyse freigestellt zu werden.

KORREKTE UND VOLLSTÄNDIGE ANGABEN

Alle Informationen der nationalen Regulierungsbehörden sollen wahrheitsgemäß und vollständig sein; sie sollen mithilfe
des nachstehenden Standardnotifizierungsformulars zusammenfassend wiedergegeben werden. Das Standardnotifizierungs­
formular ersetzt nicht den notifizierten Maßnahmenentwurf, sondern soll der Kommission und den nationalen Regulie­
rungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, selbst nachzuprüfen, ob der notifizierte Maßnahmen­
entwurf tatsächlich alle Informationen enthält, die die Kommission benötigt, um ihre Aufgaben gemäß Artikel 7 der
Richtlinie 2002/21/EG innerhalb der darin vorgeschriebenen Fristen wahrzunehmen.

Die verlangten Informationen sollen, wie im Standardnotifizierungsformular vorgesehen, in Abschnitte und Absätze
gegliedert und mit Querverweisen auf den entsprechenden Wortlaut des Maßnahmenentwurfs versehen werden.

SPRACHE

Das Standardnotifizierungsformular soll in einer der Amtssprachen der Europäischen Union ausgefüllt werden, die sich
von der im notifizierten Maßnahmenentwurf verwendeten Sprache unterscheiden kann. Ergeht von Seiten der Kommis­
sion eine Stellungnahme oder eine Entscheidung gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG, wird diese in der Sprache
des notifizierten Maßnahmenentwurfs abgefasst und gegebenenfalls in die im Standardnotifizierungsformular verwendete
Sprache übersetzt.

Abschnitt 1

Definition des Marktes

Bitte geben Sie, soweit zutreffend, an:

1.1. den relevanten Produkt- oder Dienstmarkt. Ist dieser Markt in der Empfehlung über relevante Märkte aufgeführt?

1.2. den relevanten räumlichen Markt;

1.3. eine kurze Zusammenfassung der Stellungnahme der jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörde, sofern vorhanden;

1.4. einen kurzen Überblick über die bisherigen Ergebnisse der Anhörung zu der vorgeschlagenen Marktdefinition (z. B.
Zahl der eingegangenen Stellungnahmen, Befürworter und Gegner der vorgeschlagenen Marktdefinition);

1.5. falls die Definition eines relevanten Marktes von der Empfehlung über relevante Märkte abweicht, eine kurze
Begründung für die vorgeschlagene Marktdefinition unter Bezugnahme auf Abschnitt 2 der Leitlinien der Kommis­
sion zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht nach dem gemeinsamen Rechtsrahmen für elekt­
ronische Kommunikationsnetze und -dienste (1) und auf die drei Hauptkriterien, die in den Erwägungsgründen 5 bis
13 der Empfehlung über relevante Märkte sowie in Abschnitt 2.2 der zugehörigen Erläuterungen (2) genannt werden.
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Abschnitt 2

Bestimmung von Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht

Bitte geben Sie, soweit zutreffend, an:

2.1. die Namen der Unternehmen, die einzeln oder gemeinsam als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht be­
stimmt werden;

Nennen Sie gegebenenfalls auch die Namen der Unternehmen, die nicht mehr als Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht gelten.

2.2. die Kriterien für die Bestimmung, ob ein Unternehmen einzeln oder gemeinsam mit anderen eine beträchtliche
Marktmacht hat oder nicht;

2.3. die Namen der wichtigsten auf dem betreffenden Markt tätigen Unternehmen (Wettbewerber);

2.4. die Marktanteile der vorgenannten Unternehmen und deren Berechnungsweise (z. B. Umsatz, Anzahl der Teilneh­
mer);

Fassen Sie bitte kurz zusammen:

2.5. die Stellungnahme der nationalen Wettbewerbsbehörde (sofern vorhanden);

2.6. die bisherigen Ergebnisse der Anhörung zu der vorgeschlagenen Einstufung als Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht (z. B. Zahl der insgesamt eingegangenen Stellungnahmen, Zahl der Befürworter/Gegner).

Abschnitt 3

Regulatorische Verpflichtungen

Bitte geben Sie, soweit zutreffend, an:

3.1. die Rechtsgrundlage für die neu auferlegten, aufrecht erhaltenen, geänderten oder aufgehobenen Verpflichtungen
(Artikel 9 bis 13 der Richtlinie 2002/19/EG);

3.2. die Gründe, weshalb die Auferlegung, Aufrechterhaltung oder Änderung von Verpflichtungen zulasten der Unter­
nehmen gemessen an den in Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG genannten Zielsetzungen als verhältnismäßig und
gerechtfertigt angesehen werden können, oder die Passagen des Maßnahmenentwurfs (Absätze, Abschnitte oder
Seiten), die Aufschluss hierüber geben;

3.3. bei Abhilfemaßnahmen, die von den in Artikel 9 bis 13 der Richtlinie 2002/19/EG genannten abweichen, die
„außergewöhnlichen Umstände“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie, die die Auferlegung derartiger
Maßnahmen rechtfertigen oder die Passagen des Maßnahmenentwurfs (Absätze, Abschnitte oder Seiten), die Auf­
schluss hierüber geben.

Abschnitt 4

Einhaltung internationaler Verpflichtungen

Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3 Unterabsatz 1 erster Gedankenstrich der Richtlinie 2002/19/EG geben Sie
bitte, soweit zutreffend, an:

4.1. ob mit dem geplanten Maßnahmenentwurf die Auferlegung, Änderung oder Aufhebung von Verpflichtungen ge­
genüber Marktteilnehmern gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Richtlinie 2002/19/EG bezweckt wird;

4.2. welche Unternehmen davon betroffen sind;

4.3. welche von der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten eingegangenen internationalen Verpflichtungen eingehalten
werden müssen.
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ANHANG II

Kurzformular für die Notifizierung von Maßnahmenentwürfen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG

(„Kurznotifizierungsformular“)

EINFÜHRUNG

Im Kurznotifizierungsformular sind die Informationen zusammengefasst, die die nationalen Regulierungsbehörden der
Kommission im Zuge der Kurznotifizierung ihrer Maßnahmenentwürfe gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG
übermitteln müssen.

Es ist nicht erforderlich, dem Kurznotifizierungsformular eine Kopie des Maßnahmenentwurfs oder sonstige Unterlagen
beizufügen. Das Kurznotifizierungsformular muss aber Verweise auf die Internet-Quellen enthalten, über die die jeweiligen
Maßnahmenentwürfe zugänglich sind.
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III

(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

GEMEINSAME AKTION 2008/851/GASP DES RATES

vom 10. November 2008

über die Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und
Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste

Somalias

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson­
dere auf Artikel 14, Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 28 Ab­
satz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VN-Sicher­
heitsrat) hat in seiner Resolution 1814 (2008) vom
15. Mai 2008 zur Situation in Somalia die Mitgliedstaa­
ten und Regionalorganisationen aufgefordert, in enger
Abstimmung miteinander Maßnahmen zum Schutz des
Schiffsverkehrs im Zusammenhang mit der Beförderung
und Lieferung humanitärer Hilfsgüter nach Somalia und
mit von den Vereinten Nationen genehmigten Tätigkeiten
zu ergreifen.

(2) Der VN-Sicherheitsrat hat sich in seiner Resolution 1816
(2008) vom 2. Juni 2008 zur Situation in Somalia be­
sorgt über die Bedrohung geäußert, die seeräuberische
Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle auf Schiffe
für die Leistung humanitärer Hilfe an Somalia, die Sicher­
heit der der gewerblichen Seeschifffahrt dienenden Schiff­
fahrtswege und die internationale Schifffahrt darstellen.
Der VN-Sicherheitsrat hat insbesondere die Staaten, die
an der Nutzung der der gewerblichen Seeschifffahrt dien­
enden Schifffahrtswege vor der Küste Somalias interes­
siert sind, ermutigt, ihre Maßnahmen zur Abschreckung
seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raubüber­
fälle auf See in Zusammenarbeit mit der Übergangs-Bun­
desregierung zu verstärken und zu koordinieren. Er hat
beschlossen, dass die Staaten, die mit der Übergangs-Bun­
desregierung zusammenarbeiten, nach vorheriger Unter­
richtung des Generalsekretärs durch die Übergangs-Bun­
desregierung, für einen Zeitraum von sechs Monaten ab
dem Datum dieser Resolution in die Hoheitsgewässer
Somalias einlaufen dürfen und alle notwendigen Maßnah­
men zur Bekämpfung seeräuberischer Handlungen und
bewaffneter Raubüberfälle in einer Weise anwenden dür­
fen, die den nach dem einschlägigen Völkerrecht auf Ho­

her See zulässigen Maßnahmen gegen Seeräuberei ent­
spricht.

(3) Der VN-Sicherheitsrat hat in seiner Resolution 1838
(2008) vom 7. Oktober 2008 zur Situation in Somalia
die laufende Planung einer eventuellen Marineoperation
der Europäischen Union (EU) sowie weitere internationale
und nationale Initiativen zur Umsetzung der Resolutio­
nen 1814 (2008) und 1816 (2008) begrüßt und nach­
drücklich die Staaten, die dafür die Ressourcen haben,
aufgefordert, mit der Übergangs-Bundesregierung beim
Kampf gegen seeräuberische Handlungen und bewaffnete
Raubüberfälle auf See gemäß der Resolution 1816 (2008)
zusammenzuarbeiten. Er hat auch alle Staaten und alle
regionalen Organisationen nachdrücklich aufgefordert,
weiterhin im Sinne der Resolution 1814 (2008) zu han­
deln, um die Schiffskonvois des Welternährungspro­
gramms (WEP) zu sichern, was von entscheidender Be­
deutung für die Beförderung der humanitären Hilfe für
die somalische Bevölkerung ist.

(4) Der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 26. Mai
2008 seiner Besorgnis über die Zunahme von Überfällen
durch Piraten vor der Küste Somalias Ausdruck verliehen,
die die humanitären Bemühungen und den internationa­
len Seeverkehr in der Region beeinträchtigen und zu fort­
währenden Verletzungen des VN-Waffenembargos füh­
ren. Der Rat begrüßte ferner die Initiativen einiger Mit­
gliedstaaten der EU, den Frachtern des WEP Begleitschutz
zu gewähren. Er betonte, dass eine umfassendere Beteili­
gung der internationalen Gemeinschaft an diesen Begleit­
schutzmaßnahmen erforderlich ist, um die Auslieferung
von humanitärer Hilfe an die somalische Bevölkerung zu
gewährleisten.

(5) Der Rat hat am 5. August 2008 das Krisenmanagement­
konzept für eine Aktion der EU im Hinblick auf einen
Beitrag zur Umsetzung der Resolution 1816 (2008) des
VN-Sicherheitsrates und für den Frieden und die interna­
tionale Sicherheit in der Region gebilligt.
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(6) Am 15. September 2008 hat der Rat seine tiefe Besorgnis
über die Akte der Piraterie und die bewaffneten Raub­
überfälle vor der somalischen Küste bekräftigt und insbe­
sondere bedauert, dass solche Vorfälle in jüngster Zeit
wieder zugenommen haben. In Bezug auf den Beitrag
der EU zur Umsetzung der Resolution 1816 (2008)
des VN-Sicherheitsrates über die Bekämpfung der Pirate­
rie vor der Küste Somalias und zum Schutz – gemäß den
Resolutionen 1814 (2008) und 1816 (2008) – der vom
Welternährungsprogramm (WEP) gecharterten Schiffe auf
dem Weg nach Somalia hat der Rat beschlossen, in Brüs­
sel eine Koordinierungszelle mit dem Auftrag einzurich­
ten, die Überwachungs- und Schutzaktionen zu unter­
stützen, die einige Mitgliedstaaten vor der somalischen
Küste durchführen. Am gleichen Tag hat der Rat einer­
seits einen Durchführungsplan für diese militärische
Koordinierungsmaßnahme (EU NAVCO) und andererseits
eine militärstrategische Option für eine eventuelle Mari­
neoperation der EU gebilligt, für die die Mitgliedstaaten,
die in Anwendung der Resolution 1816 (2008) mit der
Übergangs-Bundesregierung zusammenarbeiten wollen,
ihre militärischen Mittel zur Abschreckung und Bekämp­
fung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten
Raubüberfällen vor der somalischen Küste zur Verfügung
stellen würden.

(7) Am 19. September 2008 hat der Rat die Gemeinsame
Aktion 2008/749/GASP betreffend die militärische Koor­
dinierungsmaßnahme der Europäischen Union zur Unter­
stützung der Resolution 1816 (2008) des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen (EU NAVCO) (1) angenommen.

(8) Mit Beginn der Militäroperation Atalanta werden die der
Koordinierungszelle übertragenen Aufgaben im Rahmen
dieser Gemeinsamen Aktion ausgeführt. Die Koordinie­
rungszelle der EU ist dann zu schließen.

(9) Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK)
wird die politische Kontrolle und die strategische Leitung
der Militäroperation der EU als Beitrag zur Abschreckung
seeräuberischer Handlungen vor der Küste Somalias
wahrnehmen und die entsprechenden Beschlüsse nach
Artikel 25 Absatz 3 des Vertrags fassen.

(10) Nach Artikel 28 Absatz 3 des Vertrags gehen die opera­
tiven Ausgaben mit militärischen oder verteidigungspoli­
tischen Bezügen, die aufgrund dieser Gemeinsamen Ak­
tion entstehen, gemäß dem Beschluss 2007/384/GASP
des Rates vom 14. Mai 2007 über einen Mechanismus
zur Verwaltung der Finanzierung der gemeinsamen Kos­
ten der Operationen der Europäischen Union mit militär­
ischen oder verteidigungspolitischen Bezügen (2) (nachste­
hend „Athena“ genannt) zu Lasten der Mitgliedstaaten.

(11) Nach Artikel 14 Absatz 1 des Vertrags sind die der Eu­
ropäischen Union zur Verfügung zu stellenden Mittel in
Gemeinsamen Aktionen festzulegen. Der finanzielle Be­
zugsrahmen für einen Zeitraum von 12 Monaten für die

gemeinsamen Kosten der EU-Militäroperation stellt den
derzeit besten Schätzwert dar und präjudiziert nicht die
endgültigen Zahlen in einem Haushaltsplan, der gemäß
den in Athena festgelegten Regeln zu verabschieden ist.

(12) Die EU hat der Übergangs-Bundesregierung mit Schrei­
ben vom 30. Oktober 2008 gemäß Nummer 7 der Re­
solution 1816 (2008) ein Angebot übermittelt, das Vor­
schläge für die Wahrnehmung der gerichtlichen Zustän­
digkeiten durch andere Staaten als Somalia in Bezug auf
Personen, die in den Hoheitsgewässern Somalias gefangen
genommen werden, enthält.

(13) Gemäß Artikel 6 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Ausar­
beitung und Durchführung von Beschlüssen und Maß­
nahmen der Europäischen Union, die verteidigungspoliti­
sche Bezüge haben. Dänemark beteiligt sich nicht an der
Durchführung der Gemeinsamen Aktion und mithin
auch nicht an der Finanzierung der Operation –

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Mission

(1) Die Europäische Union (EU) führt eine Militäroperation
zur Unterstützung der Resolutionen 1814 (2008), 1816 (2008)
und 1838 (2008) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
(VN-Sicherheitsrat) im Einklang mit der genehmigten Aktion im
Fall von seeräuberischen Handlungen in Anwendung der Arti­
kel 100 ff. des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Natio­
nen, unterzeichnet am 10. Dezember 1982 in Montego Bay
(nachstehend „VN-Seerechtsübereinkommen“ genannt) und im
Rahmen insbesondere von mit Drittstaaten eingegangenen Ver­
pflichtungen, nachstehend „Atalanta“ genannt, durch, um einen
Beitrag zu leisten

— zum Schutz von Schiffen des WEP, die Lebensmittelhilfe für
die vertriebene Bevölkerung Somalias befördern, im Einklang
mit dem Mandat der Resolution 1814 (2008) des VN-Si­
cherheitsrates;

— zum Schutz von Schiffen, die vor der Küste Somalias fahren
sowie zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von
seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfäl­
len vor der Küste Somalias im Einklang mit dem in der
Resolution 1816 (2008) des VN-Sicherheitsrates festgelegten
Mandat.

(2) Die zu diesem Zweck entsandten Truppen handeln bis zu
500 Seemeilen vor den Küsten Somalias und der Nachbarländer
gemäß dem politischen Ziel einer Marineoperation der EU, wie
es in dem vom Rat am 5. August 2008 gebilligten Krisenmana­
gementkonzept festgelegt ist.
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Artikel 2

Auftrag

Atalanta führt unter den durch das einschlägige Völkerrecht,
insbesondere durch die VN-Seerechtskonvention sowie die Re­
solutionen 1814 (2008), 1816 (2008) und 1838 (2008) des
VN-Sicherheitsrates festgelegten Bedingungen und im Rahmen
der verfügbaren Kapazitäten folgende Aufgaben aus:

a) Gewährung von Schutz für die vom WEP gecharterten
Schiffe, unter anderem durch die Präsenz von bewaffneten
Kräften von Atalanta an Bord dieser Schiffe, insbesondere
wenn sie die Hoheitsgewässer Somalias durchqueren;

b) im Einzelfall bei Bedarf Schutz von Handelsschiffen in den
Gebieten, in denen sie im Einsatz ist;

c) Überwachung der Gebiete vor der Küste Somalias, einschließ­
lich der somalischen Hoheitsgewässer, die Gefahren für mari­
time Tätigkeiten, insbesondere des Seeverkehrs, bergen;

d) Durchführung der erforderlichen Maßnahmen, einschließlich
des Einsatzes von Gewalt, zur Abschreckung, Verhütung und
Beendigung von seeräuberischen Handlungen oder bewaffne­
ten Raubüberfällen, die in den Gebieten, in denen sie präsent
ist, begangen werden könnten;

e) Aufgriff, Festnahme und Überstellung von Personen, die see­
räuberische Handlungen oder bewaffnete Raubüberfälle be­
gangen haben oder im Verdacht stehen, diese Taten began­
gen zu haben, in Gebieten, in denen sie präsent ist, und
Beschlagnahme der Schiffe der Seeräuber oder bewaffneten
Diebe oder der nach einem seeräuberischen Akt oder eines
bewaffneten Raubüberfalls gekaperten Schiffe, sofern diese
sich in den Händen der Seeräuber befinden, sowie der an
Bord befindlichen Güter, im Hinblick auf die eventuelle Straf­
verfolgung durch die zuständigen Staaten unter den Voraus­
setzungen des Artikels 12;

f) Herstellung einer Verbindung zu den Organisationen und
Einrichtungen sowie zu den Staaten, die in der Region zur
Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffne­
ten Raubüberfällen vor der Küste Somalias tätig sind, insbe­
sondere zu der im Rahmen der Operation „Dauerhafte Frei­
heit“ agierenden Seestreitkraft „Combined Task Force 150“;

Artikel 3

Ernennung des Befehlshabers der EU-Operation

Konteradmiral Phillip Jones wird hiermit zum Befehlshaber der
EU-Operation ernannt.

Artikel 4

Bestimmung des operativen Hauptquartiers der EU

Das operative Hauptquartier der EU befindet sich in Northwood,
Vereinigtes Königreich.

Artikel 5

Planung und Einleitung der Operation

Der Beschluss über die Einleitung der EU-Militäroperation wird
vom Rat gefasst, nachdem der Operationsplan und die Einsatz­
regeln gebilligt wurden und angesichts der Notifizierung des
von der EU nach Nummer 7 der Resolution 1816 (2008) des

VN-Sicherheitsrates abgegebenen Kooperationsangebots durch
die Übergangs-Bundesregierung an den Generalsekretär der Ver­
einten Nationen.

Artikel 6

Politische Kontrolle und strategische Leitung

(1) Unter der Verantwortung des Rates nimmt das PSK die
politische Kontrolle und strategische Leitung der EU-Militärope­
ration wahr. Der Rat ermächtigt das PSK, die entsprechenden
Beschlüsse nach Artikel 25 des Vertrags zu fassen. Diese Er­
mächtigung beinhaltet die Befugnis zur Änderung der Planungs­
dokumente, einschließlich des Operationsplans, der Befehlskette
und der Einsatzregeln. Sie beinhaltet auch die Befugnis, Be­
schlüsse zur Ernennung des Befehlshabers der EU-Operation
und/oder des Befehlshabers der EU-Einsatzkräfte zu fassen. Die
Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die Ziele und die Beendi­
gung der EU-Militäroperation verbleibt beim Rat, der vom Ge­
neralsekretär/Hohen Vertreter unterstützt wird.

(2) Das PSK erstattet dem Rat regelmäßig Bericht.

(3) Das PSK erhält vom Vorsitzenden des Militärausschusses
der EU (EUMC) regelmäßig Berichte über die Durchführung der
EU-Militäroperation. Das PSK kann den Befehlshaber der EU-
Operation und/oder den Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte ge­
gebenenfalls zu seinen Sitzungen einladen.

Artikel 7

Militärische Leitung

(1) Der EUMC überwacht die ordnungsgemäße Durchfüh­
rung der EU-Militäroperation unter Verantwortung des Befehls­
habers der EU-Operation.

(2) Der EUMC erhält vom Befehlshaber der EU-Operation
regelmäßig Berichte. Er kann den Befehlshaber der EU-Opera­
tion und/oder den Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte erforder­
lichenfalls zu seinen Sitzungen einladen.

(3) Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für
den Befehlshaber der EU-Operation.

Artikel 8

Kohärenz der EU-Reaktion

Der Vorsitz, der Generalsekretär/Hohe Vertreter, der Befehlsha­
ber der EU-Operation und der Befehlshaber der EU-Einsatzkräfte
stimmen ihre jeweiligen Tätigkeiten bei der Durchführung dieser
Gemeinsamen Aktion eng miteinander ab.

Artikel 9

Beziehungen zu den Vereinten Nationen, Somalia, den
Nachbarländern und den übrigen Akteuren

(1) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter nimmt in enger Ab­
stimmung mit dem Vorsitz die Rolle des ersten Ansprechpart­
ners für die Vereinten Nationen, ihren Sonderorganisationen, die
Regierungen Somalias und der Nachbarländer sowie für die üb­
rigen betroffenen Akteure wahr. Im Rahmen seiner Kontakte
mit der Afrikanischen Union wird der Generalsekretär/Hohe
Vertreter in enger Abstimmung mit dem Vorsitz vom Sonder­
beauftragten der EU (EUSR) für die Afrikanische Union unter­
stützt.
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(2) Auf operativer Ebene fungiert der Befehlshaber der EU-
Operation als Ansprechpartner insbesondere für die Reederver­
bände sowie für die betreffenden Abteilungen des Generalsekre­
tariats der Vereinten Nationen, der Internationalen Seeschiff­
fahrts-Organisation sowie des WEP.

Artikel 10

Beteiligung von Drittstaaten

(1) Unbeschadet der Beschlussfassungsautonomie der EU und
des einheitlichen institutionellen Rahmens und im Einklang mit
den vom Europäischen Rat festgelegten einschlägigen Leitlinien
können Drittstaaten eingeladen werden, sich an der Operation
zu beteiligen.

(2) Der Rat ermächtigt das PSK, Drittstaaten um Beiträge zu
ersuchen und auf Empfehlung des Befehlshabers der EU-Opera­
tion und des EUMC die entsprechenden Beschlüsse über die
Annahme der angebotenen Beiträge zu fassen.

(3) Die Einzelheiten der Beteiligung von Drittstaaten werden
in einer Übereinkunft geregelt, die im Verfahren nach Artikel 24
des Vertrags zu schließen ist. Der Generalsekretär/Hohe Vertre­
ter, der den Vorsitz unterstützt, kann in dessen Namen solche
Übereinkünfte aushandeln. Haben die EU und ein Drittstaat ein
Rahmenabkommen über die Beteiligung dieses Drittstaates an
Krisenbewältigungsoperationen der EU geschlossen, so gelten
dessen Bestimmungen für diese Operation.

(4) Drittstaaten, die einen wesentlichen militärischen Beitrag
zu der EU-Militäroperation leisten, haben hinsichtlich der lau­
fenden Durchführung der Operation dieselben Rechte und
Pflichten wie die an der Operation beteiligten Mitgliedstaaten.

(5) Der Rat ermächtigt das PSK, die entsprechenden Be­
schlüsse über die Einsetzung eines Ausschusses der beitragenden
Länder zu fassen, falls Drittstaaten wesentliche militärische Bei­
träge leisten.

(6) Die Bedingungen der Überstellung von aufgegriffenen
und im Hinblick auf die Strafverfolgung durch die zuständigen
Staaten festgenommenen Personen an einen Drittstaat, werden
anlässlich des Abschlusses oder der Umsetzung der Beteiligungs­
übereinkünfte nach Absatz 3 festgelegt.

Artikel 11

Status der EU-geführten Truppen

Der Status der EU-geführten Truppen und ihres Personals, ein­
schließlich der Vorrechte, Immunitäten und weiterer für die
Durchführung und das reibungslose Funktionieren der Mission
erforderlichen Garantien, die

— im Landgebiet von Drittstaaten stationiert sind,

— in den Hoheitsgewässern oder den Binnengewässern von
Drittstaaten operieren,

wird nach dem Verfahren des Artikels 24 des Vertrags festge­
legt. Der Generalsekretär/Hohe Vertreter, der den Vorsitz unter­
stützt, kann die Einzelheiten in dessen Namen aushandeln.

Artikel 12

Überstellung der aufgegriffenen und festgenommenen
Personen zwecks Wahrnehmung der gerichtlichen

Zuständigkeiten

(1) Personen, die seeräuberische Handlungen oder bewaffnete
Raubüberfälle begangen haben oder im Verdacht stehen, diese
Taten begangen zu haben, und die in den Hoheitsgewässern
Somalias oder auf Hoher See aufgegriffen und im Hinblick auf
die Strafverfolgung durch die zuständigen Staaten festgenom­
men wurden, sowie die Güter, die zur Ausführung dieser Taten
dienten, werden auf Grundlage der Zustimmung von Somalia
zur Ausübung von gerichtlicher Zuständigkeit durch Mitglied­
staaten oder durch Drittstaaten einerseits und andererseits auf
Artikel 105 des VN-Seerechtsübereinkommens, an die

— zuständigen Behörden des Mitgliedstaats oder des an der
Operation teilnehmenden Drittstaats übergeben, unter des­
sen Flagge das Schiff fährt, durch das die Gefangennahme
erfolgte, oder

— sofern dieser Staat seine gerichtliche Zuständigkeit nicht
wahrnehmen kann oder will, an einen Mitgliedstaat oder
an jeden Drittstaat, der seine gerichtliche Zuständigkeit in
Bezug auf diese Personen und Güter wahrnehmen möchte,
übergeben.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen können nur dann an
einen Drittstaat übergeben werden, wenn mit dem betreffenden
Drittstaat die Bedingungen für diese Übergabe im Einklang mit
dem einschlägigen Völkerrecht, insbesondere den internationa­
len Menschenrechtsnormen, festgelegt wurden, um insbesondere
sicherzustellen, dass für niemandem das Risiko der Todesstrafe,
Folter oder jeglicher anderen grausamen, unmenschlichen oder
erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.

Artikel 13

Beziehungen zu den Flaggenstaaten der geschützten Schiffe

Die Durchführungsbestimmungen für die Präsenz von Einheiten
von Atalanta an Bord von Handelsschiffen, insbesondere von
denjenigen, die vom WEP gechartert wurden, einschließlich der
Vorrechte, Immunitäten und weiterer für die Durchführung und
das reibungslose Funktionieren der Operation erforderlichen Ga­
rantien, werden mit dem Flaggenstaat dieser Schiffe vereinbart.

Artikel 14

Finanzregelung

(1) Die gemeinsamen Kosten der EU-Militäroperation werden
von Athena verwaltet.

(2) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen
Kosten der EU-Militäroperation dienende Betrag beläuft sich auf
8,3 Millionen EUR. Der in Artikel 33 Absatz 3 des Beschlusses
über Athena genannte Prozentsatz des Referenzbetrags beträgt
30 %.

DEL 301/36 Amtsblatt der Europäischen Union 12.11.2008



Artikel 15

Weitergabe von Informationen an die Vereinten Nationen
und andere dritte Parteien

(1) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter ist befugt, an die Ver­
einten Nationen und an andere dritte Parteien, die sich an dieser
Gemeinsamen Aktion beteiligen, EU-Verschlusssachen und für
die Zwecke der EU-Militäroperation erstellte Dokumente bis zu
dem für diese dritten Parteien jeweils festgelegten Geheimhal­
tungsgrad unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften des Rates
weiterzugeben (1).

(2) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter ist befugt, nicht als
EU-Verschlusssachen eingestufte Dokumente der EU, die die
Beratungen des Rates im Zusammenhang mit der Operation
betreffen und die der Geheimhaltungspflicht gemäß Artikel 6
Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates unterliegen, an die
Vereinten Nationen und andere dritte Parteien, die sich an dieser
Gemeinsamen Aktion beteiligen, weiterzugeben (2).

Artikel 16

Inkrafttreten und Beendigung

(1) Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in
Kraft.

(2) Die Gemeinsame Aktion 2008/749/GASP wird ab dem
Zeitpunkt der Schließung der durch diese Gemeinsame Aktion
eingesetzten Koordinierungszelle aufgehoben. Diese Schließung
erfolgt am Tag der Einleitung der in Artikel 6 dieser Gemein­
samen Aktion genannten Operation.

(3) Die EU-Militäroperation endet 12 Monate nach der Er­
klärung der ersten Einsatzfähigkeit der Operation, unter Vorbe­
halt der Verlängerung der Resolutionen 1814 (2008) und 1816
(2008) des VN-Sicherheitsrates.

(4) Diese Gemeinsame Aktion wird nach der Rückführung
der EU-Truppen entsprechend der gebilligten Planung für die
Beendigung der EU-Militäroperation aufgehoben, und zwar un­
beschadet der einschlägigen Bestimmungen von Athena.

Artikel 17

Veröffentlichung

(1) Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht.

(2) Die Beschlüsse des PSK betreffend die Ernennungen eines
Befehlshabers der EU-Operation und/oder eines Befehlshabers
der EU-Einsatzkräfte sowie die Beschlüsse des PSK betreffend
die Annahme der Beiträge von Drittstaaten und die Einsetzung
eines Ausschusses der beitragenden Länder werden ebenfalls im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 10. November 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
B. KOUCHNER

DE12.11.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 301/37

(1) Beschluss 2001/264/EG des Rates vom 19. März 2001 über die
Annahme der Sicherheitsvorschriften des Rates (ABl. L 101 vom
11.4.2001, S. 1).

(2) Beschluss 2004/338/EG, Euratom des Rates vom 22. März 2004 zur
Festlegung seiner Geschäftsordnung (ABl. L 106 vom 15.4.2004,
S. 22).



IN ANWENDUNG VON TITEL VI DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

BESCHLUSS 2008/852/JI DES RATES

vom 24. Oktober 2008

über ein Kontaktstellennetz zur Korruptionsbekämpfung

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson­
dere auf Artikel 29, Artikel 30 Absatz 1, Artikel 31 und Arti­
kel 34 Absatz 2 Buchstabe c,

auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlamentsnach Stellung­
nahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 29 des Vertrags soll das Ziel der Union, den
Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, durch
die Verhütung und Bekämpfung der organisierten oder
nicht organisierten Kriminalität, einschließlich der Beste­
chung und Bestechlichkeit sowie des Betrugs, erreicht
werden.

(2) Die Strategie der Europäischen Union für den Beginn des
neuen Jahrtausends zur Prävention und Bekämpfung der
organisierten Kriminalität betont die Notwendigkeit der
Entwicklung einer umfassenden EU-Politik gegen Korrup­
tion.

(3) In seiner Entschließung vom 14. April 2005 über eine
umfassende EU-Politik zur Bekämpfung der Korruption,
die sich auf die Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament und den Europäischen Wirt­
schafts- und Sozialausschuss vom 28. Mai 2003 zu einer
umfassenden EU-Politik zur Bekämpfung der Korruption
bezieht, bekräftigt der Rat die Bedeutung der Rolle und
der Bemühungen der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung
einer umfassenden und facettenreichen Korruptionsbe­
kämpfungspolitik im öffentlichen und im privaten Sektor
in Partnerschaft mit allen einschlägigen Akteuren aus
Zivilgesellschaft und Wirtschaft.

(4) Der Europäische Rat begrüßte im Rahmen des Haager
Programms (3) (Nummer 2.7) die Entwicklung eines stra­
tegischen Konzepts zur Bekämpfung der grenzüberschrei­
tenden organisierten Kriminalität und Korruption auf EU-
Ebene und ersuchte den Rat und die Kommission, das
Konzept weiterzuentwickeln und einsatzbereit zu ma­
chen.

(5) Die Leiter und führenden Vertreter der nationalen Über­
wachungs- und Inspektionsbehörden der Polizei sowie
die der Anti-Korruptionsagenturen mit breiterem Aufga­
benfeld der EU-Mitgliedstaaten trafen im November 2004
in Wien im Rahmen der AGIS-Konferenz über die Ver­
stärkung der operationellen Zusammenarbeit bei der Kor­
ruptionsbekämpfung in der Europäischen Union zusam­
men. Sie betonten die Wichtigkeit der weiteren Verstär­
kung ihrer Kooperation, unter anderem durch jährliche
Fachtagungen, und begrüßten die Idee eines europäischen
Netzes zur Korruptionsbekämpfung, das auf den beste­
henden Strukturen aufbaut. Im Gefolge der Wiener Kon­
ferenz kamen diese „European Partners Against Corrup­
tion (EPAC)“ im November 2006 in Budapest zu ihrem
sechsten jährlichen Treffen zusammen, wo sie mit über­
wältigender Mehrheit ihren Willen bekräftigten, die Initi­
ative zur Einrichtung eines formelleren Netzes zur Kor­
ruptionsbekämpfung zu unterstützen.

(6) Um auf den bestehenden Strukturen aufzubauen, könn­
ten zu den Behörden und Einrichtungen, die Teil des
europäischen Netzes zur Korruptionsbekämpfung werden
sollen, Stellen zählen, die Mitglieder der EPAC sind.

(7) Die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit
wird allgemein (4) als entscheidendes Erfordernis im
Kampf gegen die Korruption anerkannt. Durch effektive
Zusammenarbeit, das Aufzeigen von Möglichkeiten, den
Austausch von bewährten Verfahren und die Entwicklung
hoher professioneller Standards soll der Kampf gegen
jegliche Form der Korruption verbessert werden. Die Ein­
richtung eines europäischen Kontaktstellennetzes zur
Korruptionsbekämpfung auf EU-Ebene ist ein wichtiger
Beitrag zur Verbesserung einer solchen Zusammenar­
beit —
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BESCHLIESST:

Artikel 1

Ziel

Um die Zusammenarbeit der Behörden und Einrichtungen zur
Korruptionsprävention und -bekämpfung in Europa zu verbes­
sern, wird ein Netz von Kontaktstellen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union eingerichtet (im Folgenden als „das Netz“
bezeichnet). Die Europäische Kommission, Europol und Eurojust
werden in vollem Umfang in die Tätigkeit des Netzes einbezo­
gen.

Artikel 2

Zusammensetzung des Netzes

Das Netz setzt sich aus Behörden und Einrichtungen der Mit­
gliedstaaten der Europäischen Union zusammen, die die Korrup­
tionsprävention oder -bekämpfung zur Aufgabe haben. Die Mit­
glieder werden von den Mitgliedstaaten benannt. Die Mitglied­
staaten benennen mindestens je eine, jedoch nicht mehr als drei
Stellen. Die Europäische Kommission benennt ihre Vertreter.
Europol und Eurojust können sich im Rahmen ihrer Zuständig­
keiten an den Arbeiten des Netzes beteiligen.

Artikel 3

Aufgaben des Netzes

(1) Das Netz hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Es bildet ein Forum für den EU-weiten Austausch über wirk­
same Maßnahmen und Erfahrungen bei der Korruptionsprä­
vention und -bekämpfung.

2. Es erleichtert die Kontaktaufnahme und das aktive Kontakt­
halten zwischen seinen Mitgliedern.

Zu diesen Zwecken wird unter anderem ein aktuelles Kontakt­
stellenverzeichnis geführt und eine Internetseite betrieben.

(2) Die Mitglieder des Netzes treffen sich zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben mindestens einmal jährlich.

Artikel 4

Anwendungsbereich

Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten richtet sich nach den hierfür geltenden Regelun­
gen. Diese Regelungen sowie die Rolle der EPA werden durch
die Einrichtung des Netzes nicht berührt.

Artikel 5

Organisation des Netzes

(1) Das Netz organisiert sich selbst, aufbauend auf der bereits
bestehenden informellen Zusammenarbeit der EPAC.

(2) Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission tra­
gen alle Kosten der von ihnen benannten Mitglieder oder Ver­
treter. Entsprechendes gilt für Europol und Eurojust.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieser Beschluss wird am Tag nach seiner Annahme wirksam.

Geschehen zu Luxemburg am 24. Oktober 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

M. ALLIOT-MARIE
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999

(Amtsblatt der Europäischen Union L 210 vom 31. Juli 2006)

Seite 47, Artikel 37 Absatz 6 Buchstabe b:

anstatt: „b) in jedem regionalen Programm Maßnahmen für eine interregionale Zusammenarbeit mit mindestens
einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft.“

muss es heißen: „b) in jedem regionalen Programm Maßnahmen für eine interregionale Zusammenarbeit mit mindestens
einer regionalen oder lokalen Behörde in einem anderen Mitgliedstaat.“

Seite 64, Artikel 90 Absatz 1 Buchstabe a:

anstatt: „a) drei Jahren nach dem Abschluss des operationellen Programms nach Artikel 89 Absatz 3,“

muss es heißen: „a) drei Jahren nach dem Abschluss des operationellen Programms nach Artikel 89 Absatz 5,“.

Seite 65, Artikel 93 Absatz 2:

anstatt: „(2) Für Mitgliedstaaten, deren BIP — wie in Anhang II aufgeführt — in den Jahren 2001—2003
weniger als 85 % des durchschnittlichen BIP der EU-25 im gleichen Zeitraum betragen hat, …“

muss es heißen: „(2) Für Mitgliedstaaten, deren BIP — wie in Anhang III aufgeführt — in den Jahren 2001—2003
weniger als 85 % des durchschnittlichen BIP der EU-25 im gleichen Zeitraum betragen hat, …“

Seite 65, Artikel 95 Absatz 2:

anstatt: „Unter denselben Umständen wird auch die Frist gemäß Artikel 93 Absatz 2 für den am 31. Dezember
2015 noch offenen Teil der Mittelbindungen …“

muss es heißen: „Unter denselben Umständen wird auch die Frist gemäß Artikel 93 Absatz 3 für den am 31. Dezember
2015 noch offenen Teil der Mittelbindungen …“

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.

1783/1999

(Amtsblatt der Europäischen Union L 210 vom 31. Juli 2006)

Seite 7 Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a:

anstatt: „a) Maßnahmen, die mit Erzeugnissen des Anhangs I des Vertrags im Zusammenhang stehen;“,

muss es heißen: „a) Maßnahmen, die Erzeugnisse des Anhangs I des Vertrags umfassen;“.

DEL 301/40 Amtsblatt der Europäischen Union 12.11.2008


	Inhalt
	Verordnung (EG) Nr. 1115/2008 der Kommission vom 11. November 2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 
	Verordnung (EG) Nr. 1116/2008 der Kommission vom 11. November 2008 zur Eintragung bestimmter Bezeichnungen in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben (Bœuf de Bazas (g.g.A.), Kainuun rönttönen (g.g.A.)) 
	Verordnung (EG) Nr. 1117/2008 der Kommission vom 11. November 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der Stützungsregelungen nach Titel IV und IVa der Verordnung und der Verwendung von Stilllegungsflächen für die Erzeugung von Rohstoffen 
	Verordnung (EG) Nr. 1118/2008 der Kommission vom 11. November 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1075/2008 zur Festsetzung der ab dem 1. November 2008 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle 
	Beschluss des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Anpassung der Tagegelder der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie der Stellvertreter 
	Beschluss des Rates vom 4. November 2008 zur Ernennung eines italienischen Mitglieds des Ausschusses der Regionen 
	Beschluss des Rates vom 4. November 2008 über die Förderfähigkeit zentralasiatischer Länder im Rahmen des Beschlusses 2006/1016/EG über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen und Darlehensgarantien für Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft 
	Entscheidung der Kommission vom 16. Juli 2008 über die staatliche Beihilfe C 14/07 (ex NN 15/07), die Italien zugunsten von NGP/SIMPE gewährt hat (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 3528) 
	Beschluss der Kommission vom 6. November 2008 über die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft im Jahr 2009 an Maßnahmen der OIE im Bereich der Kennzeichnung von Tieren und der Rückverfolgbarkeit 
	Empfehlung der Kommission vom 15. Oktober 2008 zu den Notifizierungen, Fristen und Anhörungen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 5925) 
	Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP des Rates vom 10. November 2008 über die Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias 
	Beschluss 2008/852/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 über ein Kontaktstellennetz zur Korruptionsbekämpfung 
	Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006) 
	Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006) 

